
775 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates XVI. G~ 

Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXXXX 
mit dem das Gewerbliche Sozialversicherungs~ 
gesetz geändert wird (tc. Novelle zum 

Gewerblichen Sozialversicherungsgesetz ) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Gewerbliche Sozialversicherungsgesetz, 
BGBI. Nr. 560/1978, in der Fassung der Bundesge­
setze BGBI. NI. 684/1978, BGBI. Nr. 53111979, 
BGBI. Nr. 586/1980, BGBI. Nr. 283/1981, BGBI. 
Nr. 589/1981, BGBI. Nr. 359/1982, BGBI. Nr. 
648/1982, BGBI. Nr. 384/1983, BGBI. Nr. 5911 
1983, BGBI. Nr. 485/1984 und BGBI. Nr. 205/ 
1985 wird geändert wie folgt: 

1. a) Im § 4 Abs. 1 wird der Punkt am Ende der 
Z 2 durch einen Strichpunkt ersetzt; als Z 3 wird 
angefügt: -

,,3. Verpächter von Betrieben, wenn die Kam­
mermitgliedschaft ausschließlich auf der verpachte­
ten Gewerbeberechtigung oder Befugnis zur Aus­
übung der die Pflichtversicherung begründenden 
Erwerbstätigkeit beruht, für die Dauer der Ver­
pachtung." 

b) Im § 4 Abs. 2 wird der Punkt am Schluß der 
Z 6 durch· einen Strichpunkt ersetzt. Als Z 7 und 8 
werden angefügt: 

,,7. Personen, die gemäß § 40 des Arbeitslosen­
versicherungsgesetzes 1977, BGBI. Nr. 609, oder 
die gemäß § 25 Abs. 1 des Arbeitsmarktförderungs­
gesetzes, BGBI. Nr. 3111969, oder die gemäß § 7 
des Sonderunterstützungsgesetzes, BGBI. Nr. 642/ 
1973, in der Krankenversicherung nach dem Allge­
meinen Sozialversicherungsgesetz versichert sind; 

8. Personen, die gemäß Z 3 von der Pflichtversi­
cherung nach diesem Bundesgesetz bei Antritt des 
ordentlichen oder außerordentlichen Präsenzdien­
stes ausgenommen waren, für die Dauer des 
ordentlichen oder außerordentlichen Präsenzdien­
stes." 

c) § 4 Abs. 3 Z 1 wird aufgehoben. 

d) Dem § 4 werden folgende Abs. 4 und 5 ange­
fügt: 

,,(4) Personen, die die Voraussetzungen für eine 
Ausnahme von der Pflichtversicherung nach Abs. 2 
wegen einer Pflichtversicherung in einer anderen 
gesetzlichen Krankenversicherung oder wegen 
einer Mitgliedschaft zu einer Krankenfürsorgeein­
richtung eines öffentlich-rechtlichen Dienstgebers 
erfüllen, können die Pflichtversicherung in der 
Krankenversicherung nach diesem Bundesgesetz 
über Antrag aufrechterhalten bzw. begründen. Der 
Antrag ist innerhalb von zwei Monaten nach Ver­
ständigung des Versicherten vom Eintritt des Aus­
nahmegrundes beim Versicherungsträger einzu­
bringen. Auf eine soldie Versicherung, die im Falle 
einer vorangegangenen Pflichtversicherung an 
diese zeitlich anschließt und solange dauert, wie die 
für den Bestand der beendeten bzw. nicht entstan­
denen Pflichtversicherung ·in der Krankenversiche­
rung nach diesem Bundesgesetz maßgeblichen V or­
aussetzungen weiterhin zutreffen, sind die Bestim­
mungen dies~s Bundesgesetzes über die Pflichtver­
sicherung in der Krankenversicherung anzuwen­
den. 

(5) War die Pflichtversicherung in einer anderen 
gesetzlichen Krankenversicherung bzw. die Mit­
gliedschaft zu einer Krankenfürsorgeeinrichtung 
eines öffentlich-rechtlichen Dienstgebers nicht län­
ger als sechs Monate unterbrochen oder waren die 
Voraussetzungen für eine Pflichtversicherung in 
der Krankenversicherung nach diesem Bundesge­
setz nicht länger als sechs Monate weggefallen, so 
lebt die Pflichtversicherung in der Krankenversi­
cherung nach diesem Bundesgesetz im Sinne des 
Abs.4 wieder auf." . 

2. a) § 7 Abs. 1 Z 3 lautet: 

,,3. bei den in § 2 Abs. 1 Z 3 genannten Gesell­
sc;haftern mit dem Letzten des Kalendermonates, in 
dem die die Pflichtversicherung begründende 
Berechtigung der Gesellschaft erloschen ist bzw. in 
dem die Eintragung des Widerrufes der Bestellung 
zum Geschäftsführer im Handelsregister beantragt 
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worden ist bzw. in dem der Geschäftsführer als 
Gesellschafter aus der Gesellschaft· ausgeschieden 
ist;" 

b) § 7 Abs. 2 Z 3 lautet: 

,,3. bei den in § 2 Abs.1 Z 3 genannten Gesell­
schaftern mit dem Letzten des Kalendermonates, in 
dem die die Pflichtversicherung begründende 
Berechtigung der Gesellschaft erloschen ist bzw. in 

. dem die Eintragung des Widerrufes der Bestellung 
zum Geschäftsführer im Handelsregister beantragt 
worden ist bzw. in dem der Geschäftsführer als 
Gesellschafter aus der Gesellschaft ausgeschieden 
ist;" 

3. a) § 8 Abs. 1 erster Satz lautet: 

"Personen, die aus der Pflichtversicherung nach 
diesem Bundesgesetz ausscheiden, können sich und 
ihre mitversicherten Familienangehörigen, solange 
sie ihren Wohnsitz im Inland haben und nicht nach 
diesem oder einem anderen Bundesgesetz in der 
Krankenversicherung pflichtversichert sind, weiter­
versichern, wenn sie in den vorangegangenen zwölf 
Monaten mindestens 26 Wochen oder unmittelbar 
vorher mindestens sechs Wochen nach diesem oder 
einem anderen Bundesgesetz krankenversichert 
waren." 

b) Im § 8 Abs.3 vorletzter Satz wird der Aus­
druck "des gerichtlichen Urteiles" durch den Aus­
druck "der geri~htlichenEntscheidung" ersetzt. 

4. § 9 Abs. 3 Z 1 lautet: 

,,1. mit dem Ende des Kalendermonates, in dem 
der Versicherte seinen Austritt erklärt hat," 

5. § 10 Abs. i lautet: . 

,,(1) Durch die Satzung kann bestimmt werden, 
daß Pflichtversicherte gemäß § 2 und § 3 Abs. 1 
und Weiterversicherte gemäß § 8 unter den im 
Abs. 2 vorgesehenen Voraussetzungen eine Fami­
lienversicherung abschließen können für 

1. den Ehegatten, soweit es sich um Personen 
handelt, die gemäß § 83 Abs. 6 nicht als Angehörige 
gelten; . ' 

2. Verwandte in auf- und absteigender Linie, 
ausgenommen Kinder (§ 83 Abs. 2), und in der Sei­
tenlinie bis zum zweiten Grad oder mit dem (der) 
V ersi~herten verschwägerte Personen gleichen 
Grades; 

3. eine mit dem (der) Versicherten nicht ver­
wandte bzw. nicht verschwägerte andersgeschlecht­
liche Person, die seit mindestens zehn Monaten mit 
ihm (ihr) in Hausgemeinschaft lebt und ihm (ihr) 
seit dieser Zeit unentgeltlich den Haushalt führt, 
wenn ein im gemeinsamen Haushalt lebender 
arbeitsfähiger Ehegatte nicht vorhanden ist. 

Eine Familienversicherung gemäß Z 3 kann nw für 
eine einzige Person abgeschlossen werden." 

6. a) Im § 27 Abs. 4 wird der Ausdruck ,,§ 236 
lit. a" durch den Ausdruck ,,§ 236" und der Aus­
druck ,,§ 25 Abs. 6 Z 2" durch den Ausdruck ,,§ 25 
Abs. 6" ersetzt. 

b) § 27 Abs. 5 lautet: 

. ,,(5) Bei nachträglicher Erfüllung der Auskunfts­
pflicht gemäß § 22 bzw. in den Fällen des Abs. 4 
zweiter Satz nach Vorliegen des rechtskräftigen 
Einkommensteuerbescheides ändert sich der Bei­
trag gemäß Abs. 4 auf jenen Betrag, der bei recht­
zeitiger Erfüllung der Auskunftspflicht bzw. bei 
rechtzeitigem Vorliegen des rechtskräftigen Ein­
kommensteuerbescheides zu leisten gewesen wäre."· 

7. § 30 Abs. 3 lit. blautet: 
"b) nach Scheidung der Ehe anzunehmen, daß 

die Höhe der monatlichen Unterhaltsver­
pflichtung 30 vH der monatlichen Höchstbei­
tragsgrundlage gemäß § 25 . Abs. 6 Z 1 
beträgt." 

8. § 33 Abs. 4 lautet: 

,,(4) § 30 Abs. 3 gilt mit der Maßgabe entspre­
chend, daß an Stelle der in lit. b genannten Höchst­
beitragsgrundlage die Höchstbeitragsgrundlage 
gemäß § 25 Abs. 6 Z 2 tritt." 

9. § 34 Abs. 2 lautet: 

,,(2) Über den Betrag gemäß Abs. 1 hinaus leistet 
der Bund für jedes Geschäftsjahr einen Beitrag in 
der Höhe des Betrages, um den 100,5 vH der Auf­
wendungen die Erträge übersteigen. Hiebei sind bei 
den Aufwendungen die Ausgleichszulagen und die 
außerordentlichen Zuschüsse des Dienstgebers zur 
Rückstellung für Pensionszwecke, bei den Erträgen 
der Bundesbeitrag und die Ersätze für Ausgleichs­
zulagen außer Betracht zu lassen." 

10. § 41 lautet: 

"Rückforderung ungebührlich entrichteter 
Beiträge 

§ 41. (1) Zu Ungebühr entrichtete Beiträge kön­
nen; soweit im folgenden nichts anderes bestimmt 
wird, zurückgefordert werden. Das Recht auf 
Rückforderung verjährt nach Ablauf von drei Jah­
ren nach deren Zahlung. Der Lauf der Verjährung 
des Rückforderungsrechtes wird durch Einleitung 
eines Verwaltungsverfahrens zur Herbeiführung 
einer Entscheidung, aus der sich die Ungebührlich­
keit der Beitragsentrichtung ergibt, bis zu einem 
Anerkenntnis durch den Versicherungsträger bzw. 
bis zum Eintritt der Rechtskraft der Entscheidung 
im Verwaltungsverfahren unterbrochen. 

(2) Die Rückforderung von Beiträgen, durch 
welche eine Formalversicherung begründet wurde, 
sowie von Beiträgen zu einer Versicherung, aus 

'welcher innerhalb des Zeitraumes, für den Beiträge 
ungebührlich entrichtet worden sind, eine Leistung 
erbracht wurde, ist für den gesamten Zeitraum aus-
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geschlossen. Desgleichen ist die Rückforderung 
ausgeschlossen, wenn nach dem Zeitraum, für den 
Beiträge ungebührlich entrichtet worden sind, eine 
Leistung zuerkannt worden ist und die Beiträge auf 
den Bestand oder das Ausmaß des Leistungsanspru­
ches von Einfluß waren, es sei denn, der zur Lei­
stungserbringung zuständige Versicherungsträger 
hatte die Möglichkeit, im Wege einer Wiederauf­
nahme des Verfahrens (§ 69 des Allgemeinen Ver­
waltungsverfahrensgesetzes 1950, BGB!. Nr. 172) 
neuerlich über den Leistungsanspruch zu entschei­
den und konnte die zu Unrecht geleisteten Beträge 
mit Erfolg zur Gänze zur~ckfordern. 

(3) Wenn statt des Versicherungsträgers, an den 
die Beiträge zu Ungebühr entrichtet worden sind, 
ein anderer Versicherungsträger zur ~eistungs­
erbringung zuständig war und dem ersteren Versi­
cherungsträger gegenüber dem letzteren ein 
Ersatzanspruch für zu Unrecht erbrachte Leistun­
gen gemäß § 182 zusteht, hat der unzuständige 
Versicherungsträger die ungebührlich entrichteten 
Beiträge ohne Rücksicht auf die Verjährungsfrist 
(Abs. 1) für den gesamten Zeitraum, für den an den 
zuständigen Versicherungsträger nachträglich Bei­
träge zu entrichten sind, an den zuständigen Versi­
cherungsträger zu überweisen. Dem unzuständigen 
Versicherungsträger hat jedoch jener Betrag zu 
verbleiben, der zur Deckung seiner Aufwendungen 
unter Berücksichtigung des Ersatzanspruches nach 
§ 182 erforderlich ist. Der überwiesene Betrag ist 
auf die dem zuständigen Versicherungsträger 
geschuldeten Beiträge anzurechnen. Der zustän­
dige Versicherungsträger hat einen hiedurch allen­
falls entstehenden Überschuß an Beiträgen dem 
Beitragsschuldner gutzuschreiben i bzw., falls dies 
nicht möglich iSJ, zu erstatten. 

(4) Abs. 2 gilt nicht für Beiträge, die zwar nicht 
zur Gänze ungebührlich, jedoch von einer zu 
hohen Beitragsgrundlage oder unter Anwendung 
eines zu hohen Beitragssatzes entrichtet worden 
sind, sofern innerhalb des in Betracht kommenden 
Zeitraumes nur solche Leistungen erbracht wurden, 
die auch dann, wenn die Beiträge in richtiger Höhe 
entrichtet worden wären, im gleichen Ausmaß 
gebührt hätten. -

(5) Wird die Rückforderung ungebührlich ent­
richteter Beiträge geltend gemacht, so hat der zur 
Entscheidung zuständige Vedicherungsträger vor­
erst bei den Versicherungsträgern, denen nach 
§ 411 des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes 
ParteisteIlung im Verfahren vor den Verwaltungs-

, behörden zukommt, sowie beim zuständigen Lan­
des arbeitsamt anzufragen, ob gemäß Abs. 2 im 
Hinblick auf erbrachte oder zu erbringende Lei­
stungen aus der Unfall-, Pensions- oder Arbeitslo­
senversicherung ein Einwand gegen die Rückerstat­
tung der ungebührlich entrichteten Unfall-, Pen­
sIOns- oder Arbeitslosenversicherungsbeiträge 
besteht. 

(6) Die Rückforderung ungebührlich entrichteter 
Beiträge steht dem Versicherten zu." 

11. § 44 Abs. 2 und 3 lauten: 

,,(2) Dem Unterstützungsfonds können 

1. für den Bereich der Krankenversicherung bis 
zu 3 vT de~ Erträge an Versicherungsbeiträgen, 

2. für den Bereich der Pensionsversicherung bis 
zu 1,25 vT der Erträge an Versicherungsbeiträgen 
zuzüglich der Überweisungen aus dem Aufkom­
men an Gewerbesteuer gemäß § 34 Abs. 1 

überwiesen werden. 

(3) Überweisungen nach Abs. 2 dürfen nur inso­
weit erfolgen, daß die Mittel des Unterstützungs­
fonds am Ende des Geschäftsjahres 

-1. im Bereich der Krankenversicherung den 
Betrag von 15 vT der Erträge an Versicherungsbei­
trägen aus dieser Versicherung, 

2. im Bereich der Pensionsversicherung den 
Betrag von 2,5 vT der in Abs. 2 Z 2 bezeichneten 
Erträge ' 

nicht übersteigen." , 

12. § 55 Abs. 2 lautet: 

,,(2) Pensionen aus der Pensionsversicherung fal­
len an: 

1. Hinterbliebenenpensionen, mit Ausnahme sol­
cher nach einem Pensionsempfänger, fallen mit 
Erfüllung der Anspruchsvoraussetzungen an, wenn 
der Antrag binnen sechs Monaten nach Erfüllung 
der Voraussetzungen gestellt wird. Hinterbliebe­
nenpensionen nach einem Pensions empfänger fal­
len unter der gleichen Voraussetzung mit dem dem 
Versicherungsfall folgenden Monatsersten an. 
Wird der Antrag auf die J:'ension erst nach Ablauf 
dieser Frist gestellt, so fällt die Pension erst mit 
dem Tag der AntragsteIlung an. Die Antragsfrist 
verlängert sich bei Waisenpensionsberechtigten um 
die Dauer eines Verfahrens zur Feststellung der 
Vaterschaft und beginnt bei W aisenpensionsberech­
tigten, die erst nach dem Eintritt des Versiche­
rungsfalles geboren werden, mit dem Tag der 
Geburt. Bei nachträglicher amtlicher Feststellung 
des Todestages beginnt die Antragsfrist erst mit 
dem Zeitpunkt dieser Feststellung. 

2. Alle übrigen Pensionen fallen mit Erfüllung 
der Anspruchsvoraussetzungen an, wenn sie auf 
einen Monatsersten fällt, sonst mit dem der Erfül­
lung der Voraussetzungen folgenden Monatser-

, sten, sofern die Pension binnen einem Monat nach 
·Erfüllung der Voraussetzungen beantragt wird., 
Wird der Antrag auf die Pension erst nach Ablauf 
dieser Frist gestellt, so fällt die Pension mit dem 
Stichtag an." 
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13. Dem § 60 Abs. 3 wird folgender Satz ange­
fügt: 

,,Als Erwerbseinkommen im Sinne des Abs. 1 gelten 
auch die im § 23 Abs. 2 des Bezügegesetzes, 
BGBI. Nr. 273/1972, bezeichneten Bezüge." 

14. Der bisherige Inhalt des § 61 erhält die 
Bezeichnung Abs. 1; als Abs. 2 wird angefügt: 

,,(2) Abs. 1 ist auf Witwen(Witwer)pensionen 
nicht anzuwenden, wenn die die Pflichtversiche­
rung nach diesem Bundesgesetz begründende 
Erwerbstätigkeit ausschließlich in der Führung 
eines Betriebes besteht, den der verstorbene 
Betriebsinhaber im Zeitpunkt seines Todes geführt 
hatte oder dessen Führung er schon vorher seinem 
Ehegatten ganz oder teilweise übertragen hat und 
wenn er in der Folge einen bescheidmäßig zuer­
kannten Anspruch auf eine Erwerbsunfähigkeits­
pension nach§ 132 gehabt hat. Eine solche Er­
werbstätigkeit ist jedoch einer Erwerbstätigkeit im 
Sinne des § 60 gleichzuhalten." 

15. § 71 Abs.l Z 3 lautet: 

,,3. von Versicherungsträgern gewährte' V or­
schüsse (§ 368 Abs. 2 des Allgemeinen Sozialversi­
cherungsgesetzes );" 

16. § 76 Abs. 2 lautet: 

,,(2) Das Recht auf Rückforderung nach Abs. 1 
a) besteht nicht, wenn der Versicherungsträger 

zum Zeitpunkt, in dem er erkennen mußte, 
daß die Leistung zu Unrecht erbracht wor­
den ist, die für eine bescheidmäßige Feststel­
lung erforderlichen Maßnahmen innerhalb 
einer angemessenen Frist unterlassen hat; 

b) verjährt binnen drei Jahren nach dem Zeit­
punkt, in dem dem Versicherungsträger 
bekannt geworden ist, daß die Leistung zu 
Unrecht erbracht worden ist." 

17. a) Im § 83 Abs.5 erster Satz entfallen die 
Worte "gemäß Abs. 2 bzw.". 

b) § 83 Abs. 6 lautet: 

,,(6) Der Ehegatte (Abs. 2 Z 1) gilt nur als Ange­
höriger, soweit es sich nicht um eine Person han­
delt, die 

a) im § 2 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die 
Sozialversicherung freiberuflich selbständig 
Erwerbstätiger, BGBI. Nr. 624/1978, ange­
führt ist, oder 

b) eine Pension nach dem in lit. a genannten 
Bundesgesetz bezieht." 

18. Im § 86 Abs.5 lit. a wird der Ausdruck 
,,§§ 88, 89 und 102 Abs.2" durch den Ausdruck 
,,§§ 88, 89, 89 a, 101 und 102 Abs. 2" ersetzt. 

19. § 89 a Abs. 1 erster Satz lautet: 

"Der Versicherungsträger hat unbeschadet seiner 
anderweitigen gesetzlichen Aufgaben sonstige 

Maßnahmen zur Erhaltung der Volksgesundheit 
. durchzuführen." 

20. § 91 Abs. 1 erster Satz lautet: 

"Ärztliche Hilfe wird durch freiberuflich tätige 
Ärzte oder durch Ärzte in Einrichtungen des V ersi­
cherungsträgers bzw. in Vertragseinrichtungen für 
die Dauer der Krankheit ohne zeitliche Begren­
zung als Pflichtleistung gewährt." 

21. Im § 112 Abs. 1 wird am Schluß der Z 1 lit. b 
der Strichpunkt durch einen . Beistrich ersetzt. Fol­
gende lit. c wird angefügt: 

"c) die vorzeitige Alterspension bei Arbeitslosig­
keit (§ 131 a);" 

22. a) § 116 Abs. 1 Z 2 lit. c lautet: 
"c) aufgrund der Bestimmungen des Wehrgeset­

zes 1978 ordentlichen oder außerordentli­
chen Präsenzdienst - ausgenommen Zeiten 
einer Pflichtversicherung gemäß § 8 Abs. 1 
Z 5 des Allgemeinen Sozialversicherungsge­
setzes - oder aufgrund der Bestimmungen 
des Zivildienstgesetzes ordentlichen oder 
außerordentlichen Zivildienst geleistet hat;" 

b) § 116 Abs.1 Z 5 lautet: 

,,5. Zeiten, während derer der Versicherte Über­
gangs geld gemäß § 164 dieses Bundesgesetzes, 
gemäß§ 199 bzw. § 306 des Allgemeinen Sozialver­
sicherungsgesetzes oder gemäß § 156 des Bauern­
Sozialversicherungsgesetzes bezogen hat;" 

23. a) Im § 120 Abs.2 lit. b wird der Ausdruck 
,,24. Lebensjahr" durch den Ausdruck ,,27. Lebens­
jahr" ersetzt. 

b) Im § 120 Abs. 3 Z 1 lit. b wird der Ausdruck 
;,um jeweils ein Monat" durch den Ausdruck "um 
jeweils einen Monat" ersetzt. 

24. § 122 Abs. 2 lautet: 

,,(2) Für die Ermittlung der Bemessungszeit 
kommen die letzten 120 Versicherungsmonate im 
Sinne des § 119 in Betracht, die vor dem Kalender­
jahr liegen, in das der Bemessungszeitpunkt fällt. 
Bemessungszeitpunkt ist der Stichtag (§ 113 
Abs.2)." 

25. § 130 Abs. 1 zweiter Satz lautet: 

"Eine Pflichtversicherung aufgrund einer Beschäfti­
gung als Hausbesorger im Sinne des Hausbesorger­
gesetzes und eine Pflichtversicherung aufgrund 
eines am Stichtag bereits beendeten Beschäfti­
gungsverhältnisses, aus dem dem (der) Versicherten 
noch ein Anspruch auf Kündigungsentschädigung 
oder ein Anspruch auf Insolvenz-Ausfallgeld 
anstelle von Kündigungsentschädigung zusteht, 
haben hiebei außer Betracht zu bleiben." 
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26. Nach § 131 wird folgender § 131 aeingefügt: 

"Vorzeitige Alterspension bei Arbeitslosigkeit 

§ 131 a. (1) Anspruch auf vorzeitige Alterspen­
sion bei Arbeitslosigkeit hat' der Versicherte nach 
Vollendung des 60. Lebensjahres, die Versicherte 
nach Vollendung des 55. Lebensjahres, wenn die 
Wartezeit erfüllt ist (§ 120), der (die) Versicherte 
am Stichtag (§ 113 Abs.2) nicht selbständig 
erwerbstätig ist, die weitere Voraussetzung des 
§ 130 Abs. 2 erfüllt hat und innerhalb der letzten 
fünfzehn Monate vor dem Stichtag (§ 113 Abs. 2) 
mindestens 52 Wochen wegen Arbeitslosigkeit eine 
Geldleistung aus der Arbeitslosenversicherung 
bezogen hat, für die weitere Dauer der Arbeitslo­
sigkeit. Dem Bezug von Geldleistungen aus der 
Arbeitslosenversicherung stehen gleich 

1. das Vorliegen einer neutralen Zeit gemäß 
§ 234 Abs. 1 Z 2 des Allgemeinen Sozialversiche­
rungsgesetzes, 

2. eine Ersatzzeit gemäß § 227 Z 6 des Allgemei­
nen Sozialversicherungsgesetzes, 

3. ein Zeitraum von höchstens neun Monaten, 
für den eine Vergütung aus Anlaß der Beendigung 
des Dienstverhältnisses (§ 49 Abs. 3 Z 7 des Allge­
meinen Sozialversicherungsgesetzes) gewährt wird, 

4. Zeiten der Arbeitslosigkeit, für die Kündi­
gungsentschädigung gebührt, 

5. Zeiten des Bezuges von Überbrückungshilfe 
nach dem Überbrückungshilfegesetz. 

Bei der Feststellung der Voraussetzungen für einen 
solchen Anspruch haben jedoch Beitragsmonate 
der freiwilligen Versicherung für die Erfüllung der 
Wartezeit außer Ansatz zu bleiben. 

(2) Die Pension nach Abs. 1 fällt mit dem Tag 
weg; an dem der (die) Versicherte eine unselbstän­
dige oder selbständige Erwerbstätigkeit aufnimmt; 
eine Erwerbstätigkeit, aufgrund derer ein Erwerbs­
einkommen bezogen wird, das das nach § 5 Abs. 2 
lit. c des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes 
jeweils in Betracht kommende Monatseinkommen 
nicht übersteigt, bleibt hiebei unberücksichtigt. Ist 
die Pension aus diesem Grund weggefallen und 
endet die Erwerbstätigkeit, so lebt die Pension auf 
die dem Träger der Pensionsversicherung erstattete 
Anzeige über das Ende der Erwerbstätigkeit im frü­
her gewährten Ausmaß mit dem dem Ende der 
Erwerbstätigkeit folgenden Tag wieder auf." 

27. a) Im § 133 Abs. 2 wird der Ausdruck "durch 
mehr als 60 Kalendermonate" durch den Ausdruck 
"durch mindestens 60 Kalendermonate" ersetzt. 

b) Dem § 133 Abs. 2 wird folgendes angefügt: 

"Hiebei sind, soweit nicht ganze Kalendermonate 
dieser Erwerbstätigkeit vorliegen, jeweils 30 Kalen­
dertage zu einem Kalendermonat zusammenzufas­
sen." 

c) § 133 Abs. 3 lautet: 

,,(3) Wurden dem (der) Versicherten Maßnah­
men der Rehabilitation gewährt, durch die das im 
§ 157 Abs. 3 angestrebte Ziel erreicht worden ist, so 
gilt er (sie) auch als erwerbsunfähig im Sinne des 
Abs.2, wenn seine (ihre) persönliche Arbeitslei­
stung zur Aufrechterhaltung des Betriebes notwen­
dig war und er (sie) infolge von Krankheit oder 
anderen Gebrechen oder Schwäche seiner '(ihrer) 
körperlichen oder geistigen Kräfte dauernd außer­
stande ist, jener selbständigen Erwerbstätigkeit 
nachzugehen, zu der die Rehabilitation den Versi­
cherten ( die Versicherte) befähigt hat und die er 
(sie) zuletzt durch mindestens 36 Kalendermonate 
ausgeübt hat. Abs. 2 letzter Satz gilt entsprechend." 

28. § 136 Abs. 1 lautet: 

,,(1) Anspruch auf Witwen(Witwer)pension hat 
die Witwe nach dem Tod des versicherten Ehegat­
ten bzw. der Witwer nach dem Tod der versicher­
ten Ehegattin. Nimmt die Witwe (der Witwer) die 
Alters(Erwerbsunfähigkeits)pension gemäß § 134 in 
Anspruch, so steht ihr (ihm) ein Anspruch auf Wit­
wen(Witwer)pension nicht zu." 

29. Dem § 139 Abs. 1 wird folgender Satz ange­
fügt: 

"Der Steigerungsbetrag ist ein Hundertsatz der 
Bemessungsgrundlage. " 

30. a) Im § 140 Abs. 1 wird der Ausdruck "Abs. 2 
und 4" durch den Ausdruck "Abs. 2 und 3" ersetzt. 

b) § 140 Abs. 2 lautet: 

,,(2) Die Summe der Hundertsätze nach Abs. 1 
und nach § 139 Abs. 2 in Verbindung mit § 139 
Abs. 3 darf einen Grenzhundertsatz nicht überstei­
gen; dieser beträgt bei Vorliegen von weniger als 
61 Versicherungsmonaten 27. Er ,erhöht sich für 
jeden weiteren Versicherungsmonat ab .dem 
61. Monat um 0,1, darf jedoch 57 nicht überstei­
gen." 

c) § 140 Abs. 3 lautet: 

,,(3) Liegt der Stichtag (§ 113 Abs.2) vor der 
Vollendung des 50. Lebensjahres, so sind für die 
Feststellung des Grenzhundertsatzes nach Abs. 2 
den Versicherungs monaten auch Kalendermonate 
zuzurechnen, die zwischen dem Stichtag und dem 
Monatsersten nach der Vollendung des 50. Lebens­
jahres liegen, soweit der Grenzhundertsatz 57 nicht 
übersteigt." 

Der bisherige Abs. 3 erhält die Bezeichnung 4. 

d) § 140 Abs. 4 (alt) wird aufgehoben. 

31. Im § 145 Abs.1 lit. c wird der Ausdruck 
,,(§ 140 Abs. 2)" durch den Ausdruck ,,(§ 139 
Abs. 2)" ersetzt. 

2 

775 der Beilagen XVI. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 5 von 39

www.parlament.gv.at



6 77 5 der Beilagen 

32. a) § 149 Abs. 3 zweiter Satz lautet: 

"Für die Bewertung der Sachbezüge gilt, soweit 
nicht Abs. 7 anzuwenden ist, die Bewertung für 
Zwecke der Lohnsteuer mit der Maßgabe, daß als 
Wert der vollen freien Station der Betrag von 
2 040 S heranzuziehen ist; an die Stelle dieses 
Betrages tritt ab 1. Jänner eines jeden Jahres, erst­
mals ab 1. Jänner 1987, der unter Bedachtnahme 
auf § 51 mit der jeweiligen Aufwertungszahl (§ 47) 
vervielfachte Betrag." 

b) § 149 Abs. 12 zweiter Satz lautet: 

"In diesem Produkt der Anpassungsfaktoren ist 
jedoch 

1. für das Kalenderjahr 1983 der festgesetzte 
Anpassungsfaktor außer acht zu lassen, 

2. für das Kalenderjahr 1984 nur der um 0,5 
erhöhte halbe für dieses Kalenderjahr festgesetzte 
Anpassungsfaktor und für das Kalenderjahr 1986 
anstelle des Anpassungsfaktors der Faktor 1 ,03 zu 
berücksichtigen. " 

33. § 151 Abs. 3 letzter Satz lautet: 

"Eine Zurechnung zum Nettoeinkommen unter­
bleibt in dem Ausmaß, in dem die Unterhaltsforde­
rung trotz durchgeführter Zwangsmaßnahmen ein­
schließlich gerichtlicher Exekutionsführung unein­
bringlich oder die Verfolgung eines Unterhaltsan­
spruchs offenbar aussichtslos ist." 

34. Im § 152 Abs.2 wird der Ausdruck ,,§§ 58 
Abs.3 Z 2, 60, 61 a, 62 und 63" durch den Aus­
druck ,,§§ 60, 61 a, 62 und 63" ersetzt. 

35. § 159 Abs. 1 lautet: 

,,(1) Als Angehörige gelten der Ehegatte und die 
Kinder im Sinne des § 83." 

36. § 164 Abs. 1 zweiter Satz. entfällt. 

37. § 185 Abs. 3 erster Satz lautet: 

"Wird ein Pensionsberechtigter auf Kosten eines 
Trägers der Sozialhilfe in einem Alters(Sie­
chen)heim oder Fürsorgeerziehungsheim, einer 
Heil- und Pflegeahstalt für Nerven- und Geistes­
kranke, einer Trinkerheilstätte oder einer ähnlichen 
Einrichtung bzw. außerhalb einer dieser Einrich­
tungen im Rahmen eines Familienverbandes oder 
auf einer von einem Träger der öffentlichen Wohl­
fahrtspflege oder von einer kirchlichen oder ande­
ren karitativen Vereinigung geführten Pflegestelle 
verpflegt, so geht für die Zeit dieser Pflege der 
Anspruch auf Pension (einschließlich· allfälliger 
Zulagen und Zuschläge) bis zur Höhe der Ver­
pflegskosten, höchstens jedoch bis zu 80 vH, wenn 
der Pensionsberechtigte aufgrund einer gesetzli­
chen Verpflichtung für den Unterhalt eines Ange­
hörigen zu sorgen hat, bis zu 50 vH dieses Anspru­
ches auf den Träger der Sozialhilfe über." 

\ 

38. Dem § 197 Abs. 5 wird folgender Satz ange-
fügt: 

,,§ 76 Abs. 4 gilt entsprechend. l • 

39. Dem § 225 werden folgende Abs. 3 und 4 
angefügt: 

,,(3) Durch die Satzung des Versicherungsträgers 
kann vorgesehen werden, daß Angelegenheiten, die 
in den Wirkungsbereich der Hauptversammlung, 
des Vorstandes oder eines durch die Satzung 
errichteten ständigen Ausschusses fallen, bei Gefahr 
im Verzug zur Abwendung eines dem Versiche­
rungsträger drohenden Schadens bzw. zur Siche­
rung eines dem Versicherungsträger entgehenden 
Vorteiles vorläufig durch Verfügung des Obman­
nes zu regeln sind, wenn der in Betracht kom­
mende Verwaltungs körper nicht rechtzeitig zusam­
mentreten kann. Die Verfügungen sind im Einver­
nehmen mit den Stellvertretern des Obmannes zu 
treffen, bei ihrer Abwesenheit oder ihrer Verhinde­
rung auch ohne deren Mitwirkung. Der Obmann 
hat in derartigen Fällen vom zuständigen Verwal­
tungskörper die nachträgliche Genehmigung einzu­
holen. 

(4) In Angelegenheiten, die in den Wirkungs­
kreis des Landesstellenausschusses fallen, gilt Abs. 3 
entsprechend mit der Maßgabe, daß die dort 
bezeichneten Befugnisse des Obmannes dem Vor­
sitzenden des betreffenden Verwaltungskörpers 
zustehen." 

40. § 233 Abs. 3 und 4 werden aufgehoben. 

41. Nach § 246 wird ein § 246 a mit folgendem 
Wortlaut eingefügt: 

"Sonderbestimmung für Zollausschlußgebiete 

§ 246 a. Zur Durchführung der Sozialversiche­
rung in Zollausschlußgebieten kann der Bundesmi­
nister für soziale Verwaltung das Nähere, wie ins­
besondere die Festsetzung von Schillingbeträgen in 
Beträgen in der jeweils im Zollausschlußgebiet gel~ 
tenden Fremdwährung unter Berücksichtigung des 
Kursverhältnisses und des Verhältnisses der Kauf­
kraft der Fremdwährung zur inländischen Wäh­
ning, durch Verordnung regeln." 

Artikel 11 

Übergangsbestimmungen 

(1) Personen, die am 31. Dezember 1986 nach 
den in diesem. Zeitpunkt geltenden Vorschriften als 
Verpächter in der Krankenversicherung pflichtver­
sichert waren, gemäß§ 4 Abs. 1 Z 3 des Gewerbli­
chen Sozialversicherungsgesetzes in der Fassung 
des Art. I Z 1 lit. a aber nicht mehr pflichtversichert 
wären, bleiben pflichtversichert, solange die für den 
Bestand der Pflichtversicherung in der Krankenver­
sicherung nach den bisherigen Vorschriften maß­
geblichen Voraussetzungen weiterhin zutreffen. Im 
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übrigen sind auf eine solche Pflichtversicherung 
auch die Bestimmurigen dieses Bundesgesetzes­
anzuwenden, jedoch kann der Versicherte den 
Antrag stellen, aus der Pflichtversicherung ausge­
schieden zu werden; einem solchen Antrag hat der 
Versicherungsträger mit Wirkung von dem auf den 
Antrag folgenden Ersten eines Kalendervierteljah­
res zu entsprechen. 

(2) Für Personen, die am 31. Dezember 1985 von 
- der Pflichtversicherung in der Krankenversiche­

rung nach § 4 Abs. 2 des Gewerblichen Sozialversi­
cherungsgesetzes wegen einer Pflichtversicherung 
in einer anderen ges,etzlichen Krankenversicherung 
oder wegen einer Mitgliedschaft zu einer Kranken­
fürsorgeeinrichtung eines öffentlich-rechtlichen 
Dienstgebers ausgenommen sind, gilt § 4 Abs. 4 
und 5 des Gewerblichen Sozialversicherungsgeset­
zes in der Fassung des Art. I Z 1 lit. d mit der Maß­
gabe, daß der Antrag bis längstens 31. Dezem­
ber 1986 ei.nzubringen ist und daß in diesen Fällen 
die Krankenversicherung nach dem Gewerblichen 
Sozialversicherungsgesetz mit dem der AntragsteI­
lung folgenden Monatsersten beginnt. 

(3) Die Bestimmungen des § 41 des Gewerbli­
chen Sozialversicherungsgesetzes in der Fassung 
des Art. I Z 10 gelten auch für noch nicht verjährte 
Rückforderungen, die vor dem 1. Jänner 1986 ent­
standen sind. 

(4) Die Bestimmungen der §§ 55 Abs.2, 116 
Abs. 1 Z 5 und 120 Abs. 2 lit. b des Gewerblichen 
Sozialversicherungsgesetzes in der Fassung des 
Art. I Z 12,22 lit. bund 23 lit. a sind nur anzuwen­
den, wenn der Stichtag nach dem 31. Dezem­
ber 1985 liegt. 

.(5) Die Bestimmungen der §§ 61 Abs. 2 und 136 
Abs. 1 des Gewerblichen Sozialversicherungsgeset­
zes in der Fassung des Art. I Z 14 und 28 sind hin­
sichtlich des Anspruches auf Witwen(Witwer)pen­
sion bei Fortführung des Betriebes des verstorbenen 
Ehegatten auch anzuwenden, wenn der Versiche­
rungsfall vor dem 1. Jänner 1986 eingetreten ist. In 
den Fällen, in denen der Antrag bis 31. Dezem­
ber 1986 gestellt wird, gebührt die Leistung ab 
1. Jänner 1986, sonst ab dem der AntragsteIlung 
folgenden Monatsersten. ' 

(6) Der Anspruch auf die Leistungen der Kran­
kenversicherung für Personen, 'die am 31. Dezem­
ber 1985 als Angehörige gelten, nach den Bestim­
mungen des § 83 Abs. 6 des Gewerblichen Sozial­
versicherungsgesetzes in der Fassung des Art. I 
Z 17 lit. b aber nicht mehr als Angehörige gelten, 
bleibt auch über das Ende der Angehörigeneigen­
schaft aufrecht, solange die Voraussetzungen für 
den am 31. Dezember 1985 bestandenen Leistungs­
anspruch gegeben sind. 

(7) Die Bestimmungen der §§ 130 Abs. 1, 131 a 
und 133 Abs. 2 und 3 des Gewerblichen Sozialversi­
cherungsgesetzes in der Fassung des Art. I Z 25, 26 

und 27 sind nur auf Versicherungsfälle anzuwen­
den, in denen der ,Stichtag nach dem 3.1. Dezem­
ber 1985 liegt. 

(8) Die Bestimmung des § 140 des Gewerblichen 
Sozialversicherungsgesetzes in der Fassung des Art. 
I Z 30 ist nur auf Versicherungsfälle anzuwenden, 
in denen der Stichtag nach dem 31. Dezember 1984 
liegt. 

(9) § 149 Abs. 12 des Gewerblichen Sozialversi­
cherungsgesetzes in der Fassung des Art. I Z 32 
lit. b ist nur auf Versicherungsfälle anzuwenden, in 
denen der Stichtag der Pension, zu der die Aus­
gleichszulage gewährt werden soll, nach dem 
31. Dezember 1985 liegt. Er gilt nicht für Hinter­
bliebenenpensionen, deren Stichtag zwar riach dem 
31. Dezember 1985 liegt, die abernach einer Pen­
sion anfallen, deren Stichtag vor dem 1. Jän­
ner 1986 gelegen ist. 

(10) Soweit nach Abs.9 § 149 Abs. 12 des 
Gewerblichen Sozialversicherungsgesetzes in der 
Fassung des Art. I Z 32 lit. b nicht anzuwenden ist, 
ist eine Vervielfachung der Einkommensbeträge 
unter Bedachtnahme auf § 51 des Gewerblichen 
Sozialversicherungsgesetzes für das Kalender­
jahr 1986 nur mit dem Faktor 1,03' vorzunehmen. 

(11) Von der Pflichtversicherung in der Kran­
kenversicherung nach dem Gewerblichen Sozial­
versicherungsgesetz sind Personen ausgenommen, 
die 

1. am 30. Juni 1986 gemäß §233 Abs. 3 bzw. 
Abs. 4 des Gewerblichen Sozialversicherungsgeset­
zes von der Pflichtversicherung in der Krankenver­
sicherung befreit waren, oder 

2. eine Pension nach einer in Z 1 genannten Per­
son beziehen: 

Artikel III 

Schlußbestimmungen 

(1) Im Art. 11 Abs. 1 letzter Satz der 9. Novelle 
zum Gewerblichen Sozialversicherungsgesetz, 
BGBI. Nr. 485/1984, wird der Ausdruck ,,§ 83 
Abs. 6" durch den Ausdruck ,,§ 83" ersetzt. 

(2) Im Art. II Abs. 2 der 9. Novelle zum Gewerb- , 
lichen Sozialversicherungsgesetz, BGBI. Nr.485/ 
1984, wird der Ausdruck "Art. I Z 3 lit. a" durch 
den Ausdruck ,,Art. I Z 5 lit. a" ersetzt. 

(3) Im Art. II Abs. 4 der 9. Novelle zum Gewerb­
lichen Sozialversicherungsgesetz, BGBI. Nr. 485/ 
1984, wird der Ausdruck ,,123 Abs. 1, 2 und 3" 
durch den Ausdruck ,,123 Abs. 3" ersetzt. 

(4) § 132 Abs.3 des Gewerblichen Sozialversi­
cherungsgesetzes gilt entsprechend auch für den 
Bezieher einer Pension aus dem Versicherungsfall 
der geminderten Arbeitsfähigkeit nach dem Allge­
meinen Sozialversicherungsgesetz bzw. der dauern-
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den Erwerbunfähigkeit nach dem Gewerblichen . 
Sozialversicherungsgesetz oder dem Bauern­
Sozialversicherungsgesetz, ohne daß ihm Maßnah­
men der Rehabilitation gewährt worden sind, 
sofern er während des Anspruches auf diese Pen­
sion mindestens 36 Beitragsmonate der Pflichtversi­
cherung nach dem Gewerblichen Sozialversiche-, 
rungsgesetz durch eine Erwerbstätigkeit erworben 
hat und er infolge von Krankheit oder anderen 
Gebrechen oder Schwäche seiner körperlichen oder 
geistigen Kräfte dauernd außerstande ist, dieser 
Erwerbstätigkeit nachzugehen. 

(5) § 149 Abs. 3 des Gewerblichen Sozialversi­
cherungsgesetzes in der Fassung des Art. I 232 
lit. a ist mit der Maßgabe anzuwenden, daß in den 
20llausschlußgebieten Jungholz und Mittelberg 
anstelle des Betrages von 2 040 S der Betrag von 
304 DM heranzuziehen ist. 

Artikel IV 

Inkrafttreten 

(1) Dieses Bundesgesetz tritt, soweit im folgen­
den nichts anderes bestimmt wird, am 1. Jän­
ner 1986 in Kraft. 

(2) Es treten in Kraft: 
a) rückwirkend mit 1. Jänner 1984 Art. I 2 22 

lit. a und Art. III Abs. 4; 

b) rückwirkend mit 1. Jänner 1985 Art. I 25, 6 
lit. a, 23 lit. b , 29, 30, 31 und Art. III Abs. 1 
bis 3; 

c) mit 1. Juli 1986 Art. I 2 40 und Art. 11 
Abs.11; 

d) mit 1. Jänner 1987 Art. I 2 1 lit. a und c. 

Artikel V 

Vollziehung 

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes sind 
betraut: 

a) hinsichtlich der Bestimmungen des § 34 des 
Gewerblichen Sozialversicherungsgesetzes in 
der Fassung des Art. I 2 9 der Bundesmini­
ster für soziale Verwaltung im Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für Finanzen; 

b) hinsichtlich der Bestimmungen des § 140 des 
Gewerblichen Sozialversicherungsgesetzes in 
der Fassung des Art. I 2 30 der Bundesmini­
ster für soziale Verwaltung im Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für Familie, Jugend 
und Konsumentenschutz; 

c) hinsichtlich aller übrigen Bestimmungen der 
Bundesminister für soziale Verwaltung .. 
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VORBLATT 

PrQblem und Ziel: 

Realisierung verschiedener Änderungsvorschlägein Übereinstimmung mit den· entsprechenden 1m 
Entwurf einer 41. Novelle zum ASVG in Aussicht genommenen Änderungen. 

Lösung: 

Bereinigung zahlreicher Bestimmungen z~r Verbesserung des Sozialversicherungsrechtes der in der 
gewerblichen Wirtschaft selbständig Erwerbstätigen und seiner Praxis. 

Alternativen: 

Keine. 

Kosten: 

Keine. 

775 der Beilagen XVI. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 9 von 39

www.parlament.gv.at



10 775 der Beilagen 

Erläuterungen 

Die mit 1. Jänner 1985 in Kraft getretene 
9. Novelle zum Gewerblichen Sozialversicherungs­
gesetz war' im wesentlichen jenen Änderungen vor­
behalten, die in ihrer Gesamtheit als Pensionsre­
form bezeichnet werden. Die Mehrzahl der schon 
im Vorjahr erstatteten Vorschläge und Anregun­
gen, insbesondere jene, die sich aus der Praxis des 
Sozialversicherungsrechtes ergeben haben und der 
Beseitigung von Unstimmigkeiten dienten, mußten 
zurückgestellt werden. 

Aufgabe des vprliegenden Entwurfes einer 
10. Novelle zum GSVG ist es in erster Linie, die im 
Rahmen des gleichzeitig zur Begutachtung ausge­
sendeten Entwurfes einer 41. Novelle zum ASVG 

. vorgeschlagenen Änderungen wegen einer gleichar­
tigen Regelung in beiden Gesetzen zu übernehmen. 
Damit wird eine Lösung der zurückgestellten 
Anliegen erzielt werden können. In diesem Zusam­
menhang sind im wesentlichen folgende Änderun­
gen zu erwähnen: 

- Verbesserung der Dotierungsmöglichkeit für den 
Unterstützungsfonds in der Kranken- und Pen­
sionsversicherung 

- Ausschluß des Rückforderungsrechtes des Versi­
cherungsträgers; wenn er erkennen mußte, daß eine 
Leistung zu Unrecht erbracht worden ist 

- Klarstellungen im Zusammenhang mit der Pen­
sionsreform 

- Verbesserungen des Ausgleichszulagenrechtes 
durch Milderung der pauschalienen Anrechnung 
des Unterhaltes und des Ausgedinges 

- gesetzliche Absicherung der satzungs mäßigen 
Ermächtigung für Obmannverfügungen bei Gefahr 

. im Verzug. 

Dazu kommen noch einige Änderungen, die spe­
zifische Regelungen des Gewerblichen Sozialversi­
cherungsgesetzes betreffen. Vorweg ist in diesem 
Zusammenhang die Begründung des Anspruches 
auf Witwen(Witwer)pension und die Ausnahme 
vom gänzlichen Ruhen in jenen Fällen hervorzuhe­
ben, in denen der Betrieb des verstorbenen Ehegat­
ten fongefühn wird, und zwar auch dann, wenn 
eine Betriebsübernahme wegen der gesundheitli­
chen Beeinträchtigung des Ehegatten schon zu des­
sen Lebzeiten erfolgt ist: Des weiteren sind hier 

auch Änderungen anzuführen, die der Erleichte­
rung des Riskenausgleiches dienen werden. 

Aus den vorstehenden Ausführungen folgt, daß 
mit dem gegenständlichen Novellenentwurf sub­
stantielle Finanzfragen nicht behandelt werden, 
sodaß damit auch ins Gewicht fallende finanzielle 
Mehraufwendungen .nicht verbunden sind. Den­
noch wird, soweit die vorgeschlagenen Änderungen 
finanzielle Auswirkungen nach sich ziehen, auf di~ 
Finanziellen Erläuterungen bei den einzelnen 
Änderungen Bezug genommen. 

Die Zuständigkeit des Bundes zur Erlassung der 
im vorliegenden Entwurf enthaltenen Regelungen 
gründet sich auf den Kompetenztatbestand 
"Sozialversicherungswesen" des An. 10 Abs. 1 
Z 11 B-VG. 

Zu den einzelnen Bestimmungen des Entwurfes 
wird folgendes bemerkt: 

Zu Art. I Z 1 lit. a und c (§ 4 Abs. 1 Z 3 und Abs. 3 
Z 1): 

Anläßlich der Schaffung der Gewerblichen Selb­
ständigen-Pensionsversicherung im Jahre 1958 
wurden die Verpächter von Betrieben,· wenn die 
Kammermitgliedschaft ausschließlich auf der ver­
pachteten Gewerbeberechtigung bzw. Befugnis 
beruhte, von der Pensionsversicherungspflicht für 
die Dauer der Verpachtung ausgenommen. Im 
Wege des Übergangsrechtes wurde den Betroffe­
nen,' soweit die Verpachtung vor dem Inkrafttreten 
des Gesetzes erfolgte, die Möglichkeit zum freiwil­
ligen Beitritt zur Pensionsversicherung eröffnet. 

Die Gewerbliche Selbständigen-Krankenversi­
cherung kennt einen deranigen Ausnahmegrund 
für Verpächter von Betrieben nicht, sodaß hinsicht­
lich der Pflichtversicherung für Verpächter in den 
Zweigen Krankenversicherung und Pensionsversi­
cherung ein unterschiedlicher Rechtszustand 
herrscht. Mit dem gegenständlichen Novellierungs­
vorschlag soll, einem Vorschlag der gesetzlichen 
beruflichen Venretung und der Sozialversiche­
rungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft folgend, 
die Rechtslage ab 1. Jänner 1987 in der Weise ver­
einheitlicht werden, daß die gegenwärtig in der 

'Pensionsversicherung vorgesehene Ausnahme von 
Verpächtern von der Versicherungspflicht (§ 4 
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Abs. 3 Z 1) auf den Bereich der Krankenversiche­
rung ausgedehnt wird. Zur Vermeidung von Här­
ten ist im Übergangsrecht sichergestellt, daß die im 
Zeitpunkt des Inkrafttretens der vorgeschlagenen 
Änderung krankenversicherten Verpächter weiter­
hin der Versichertengemeinschaft angehören, es sei 
denn, daß sie eine Ausnahme selbst beantragen. 

Zu Art. I Z 1 lit. b (§ 4 Abs.2 27 und 8) und 
Art. 11 Abs. 1: 

Bezieher von Leistungen nach dem Arbeitslosen­
versicherungsgesetz 1977, Bezieher von Beihilfen 
gemäß § 20 Abs. 2 lit. c des Arbeitsmarktförde­
rungsgesetzes und Bezieher von Sonderunterstüt­
zungensind für die Dauer des Leistungsbezuges 
(Beihilfenbezuges). bei der Gebietskrankenkasse 
ihres Wohnortes bzw. im Fall des § 7 lit. a Sonder­
unterstützungsgesetz auch bei der Versicherungs­
anstalt des österreichischen Bergbaues krankenver­
sichert. Wenngleich auf diese Krankenversicherung 
die Vorschriften des Allgemeinen Sozialversiche­
rungsgesetzes über die gesetzliche Krankenversi­
cherung für Pflichtversicherte Anwendung zu fin­
den haben, so wird doch, da es sich in den genann­
ten Fällen eines Leistungsbezuges (Beihilfenbezu­
ges) um eine Sonderkrankenversicherung handelt 
(siehe § 2 Abs. 2 Z 4, 10 und 15 ASVG), der Aus­
nahmetatbestand des § 4 Abs.2 Z 3 GSVG nicht 
erfüllt. 

Die vorliegenden, von der gesetzlichen berufli­
chen Vertretung der in der gewerblichen Wirt­
schaft selbständig Erwerbstätigen erstatteten 
Novellierungsvorschläge sollen eine nicht gerecht­
fertigte doppelte Krankenversicherung ausschlie­
ßen. 

Aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung 'sol­
len weiters aufgrund einer Anregung der Bundes­
kammer der gewerblichen Wirtschaft Präsenzdie­
ner, die vor Antritt des Präsenzdienstes aufgrund 
einer Pflichtversicherung nach dem ASVG von der 
Krankenversicherung nach dem GSVG ausgenom­
men waren, dies auch während des PräsenzdiensteS 
bleiben. Damit würde die gleiche Rechtssituation 
geschaffen, wie sie für Zivildiener besteht. 

Zu Art.'I Z 1 lit. d (§ 4 Abs.4und 5) und Art. 11 
Abs.2: 

Nach dem Vorbringen der Bundeskammer der 
gewerblichen Wirtschaft beklagen zahlreiche Versi­
cherte mitunter nicht unerhebliche Härten, wenn 
eine Pflichtversicherung in der Krankenversiche­
rung nach dem GSVG wegen einer anderweitigen 
gesetzlichen Krankenversicherung bzw. wegen der 
Mitgliedschaft zu einer Krankenfürsorgeeinrich­
tung eines öffentlich-rechtlichen Dienstgebers weg­
fällt oder gar nicht erst entsteht. 

Vor allem nach langjähriger Zugehörigkeit zur 
Krankenversicherung nach dem GSVG wird eine 

SchlechtersteIlung dann empfunden, wenn eine 
Berechtigung zur Inanspruchnahme der ärztlichen 
Hilfe als Geldleistung nach § 85 Abs. 2 lit. c GSVG 
vorlag, hingegen in der Krankenversicherung nach 
dem ASVG bei Inanspruchnahme eines Wahlarztes 
eine Kostenerstattung in einem erheblich geringe­
ren Ausmaß zu gewähren ist. Ähnliches gilt für die 
Gewährung der Anstaltspflege und hier auch in 
Verbindung mit einer privaten Zusatzversicherung, 
deren Prämien bei einer Krankenversicherung nach 
dem ASVG wesentlich höher sind. 

Die vorgebrachten Nachteile könnten beseitigt 
werden, wenn es den betroffenen Versicherten frei­
gestellt wäre, neben der Pflichtversicherung in der 
Krankenversicherung nach dem ASVG bzw. der 
Mitgliedschaft zu einer Krankenfürsorgeeinrich­
tung eines öffentlich-rechtlichen Dienstgebers die 
Pflichtversicherung in der Krankenversicherung 
nach dem GSVG nach Eintritt des Ausnahmegrun­
des so fortzusetzen bzw. zu begründen, als ob der 
Ausnahmegrund nicht eingetreten wäre. Diesen 
Überlegungen folgt der gegenständliche Novellie­
rungsvorschlag, der im übrigen im Wege einer 
Übergangsbestimmung auch jenen Versicherten die 
Wahl möglichkeit einräumt, die im Zeitpunkt des 
Inkrafttretens der vorgeschlagenen Änderung 
bereits von der Pflichtversicherung in der Kranken­
versich~rung nach dem GSVG ausgenommen 
waren. Bei der Umschreibung der Voraussetzungen 
für eine Aufrechterhaltung (Begründung) der 
Pflichtversicherung in der Krankenversicherung 
nach dem GSVG ungeachtet des V orliegens eines 
Ausnahmegrundes wurde Sorge dafür getragen, 
daß einerseits die Pflichtversicherung nur so lange 
beibehalten wird, wie die maßgeblichen V orausset­
zungen zutreffen, daß andererseits aber kurzfri­
stige Unterbrechungen der Pflichtversicherung in 
einer anderen gesetzlichen Krankenversicherung 
(der Mitgliedschaft zu einer Krankenfürsorgeein­
richtung eines öffentlich-rechtlichen Dienstgebers) 
oder ein nur kurzzeitig währender Wegfall der 
Voraussetzungen für eine Krankenversicherungs­
pflicht nach dem GSVG die ehedem aufrechterhal­
tene Krankenversicherungspflicht wieder aufleben 
lassen. Die vorgeschlagene Höchstdauer einer 
Unterbrechung von sechs Monaten soll weitestge­
hend Härten vermeiden. 

Im übrigen wird auch eine Änderung des Rechts­
grundes in den für eine Pflichtversicherung in der 
Krankenversicherung nach dem GSVG maßgebli­
chen Voraussetzungen, wenn etwa eine Kranken­
versicherungspflicht nach § 2 durch eine solche im 
Sinne des § 3 Abs. 1 abgelöst würde, die aufrechter­
haltene Pflichtkrankenve~sicherung nicht berühren. 

Zu Art. I Z 2 (§ 7 Abs. 1 Z 3 und Abs. 2 Z 3): 

Aufgrund einer inzwischen eingetretenen Ände­
rung des Gesetzes über die Gesellschaften mit 
beschränkter Haftung ist eine Enthebung eines 
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Geschäftsführers nicht mehr vorgesehen. Der 
gegenständliche NovelIierungsvorschlag nimmt auf 
diese neue Rechtslage Bedacht. 

Zu Art. I Z 3 lit. a und b (§ 8 Abs. 1 und 3): 

Die Änderung des § 8 Abs. 1 dient lediglich der 
KlarsteIlung, daß das Recht auf Weiterversicherung 
nur für Personen gilt, die aus der Pflichtversiche­
rung nach diesem Bundesgesetz ausscheiden. 

Die zu § 8 Abs. 3 vorgeschlagene Änderung 
berücksichtigt die Tatsache, daß eine Ehe nicht nur 
mit Urteil, sondern aufgrund einer Novelle zum 
Außerstreitgesetz in den· Fällen einer einvernehmli­
chen Scheidung gemäß § 55 a Ehegesetz mit 
gerichtlichem Beschluß geschieden wird. 

Zu Art. I Z 4 (§ 9 Abs. 3 Z 1): 

Es liegt im Interesse des Versicherten, wenn in 
Anpassung an eine gleichartige Regelung im Allge­
meinen Sozialversicherungsgesetz (§ 16 Abs. 6 Z 1) 
der Austritt aus der freiwilligen Zusatzversicherung 
vereinfacht wird. 

Zu Art. I Z 5 (§ 10 Abs. 1): 

Gemäß § 83 GSVG erstreckt sich die Anspruchs­
berechtigung auf die Leistungen der Gewerblichen 
Selbständigen-Krankenversicherung für Angehö­
rige nicht ausnahmslos auf Ehegatten von Versi­
cherten. Demnach erscheint es geboten, für die 
gemäß § 83 Abs. 6 GSVG von der Anspruchsbe­
rechtigung ausgeschlossenen Ehegatten die Mög­
lichkeit des Abschlusses einer Familienversicherung 
zu eröffnen. 

Zu Art. I Z 6 lit. a, 23 lit. b, 27 lit. c, 29 und 31 
(§§ 27 Abs. 4, 120 Abs. 3 Z 1 lit. b, 133 Abs. 3, 139 
Abs.l, 145 Abs. 1 lit. c) und Art. III Abs. 1 bis 3: 

Es handelt sich bei den gegenständlichen Ände­
rungen um die Beseitigung von redaktionellen Ver­
sehen, die im Zuge der letzten Novellierung des 
Gewerblichen Sozialversicherungsgesetzes anläß­
lieh der parlamentarischen Behandlung unterlaufen 
sind. 

Zu Art. I Z 6 lit. b (§ 27 Abs. 5): 

Die Ermittlung der Beitragsgrundlage durch den 
Versicherungsträger hängt, wie aus der Bestim­
mung des § 25 GSVG hervorgeht, im Regelfall vom 
Vorliegen des maßgeblichen rechtkräftigen Ein­
kommensteuerbescheides ab. Dazu kommt, daß der 
Versicherte im Wege der Erfüllung seiner Aus­
kunftspflicht zur Ermittlung der Beitragsgrundlage 
durch den Versicherungsträger beizutragen hat 
(§ 22 GSVG). Nach § 27 Abs. 4 GSVG sind nun in 
jenen· Fällen, in denen der Versicherte seiner Aus­
kunftspflicht nicht nachgekommen ist, die Beiträge 
vorläufig von der Höchstbeitragsgrundlage, beim 
Nichtvorliegen eines rechtskräftigen Einkommen-

steuerbescheides von der Beitragsgrundlage des 
vorangegangenen Kalenderjahres zu entrichten. 
Bei nachträglicher Erfüllung der Auskunftspflicht 
bzw. bei Vorliegen des maßgeblichen rechtskräfti­
gen Einkommensteuerbescheides reduzieren sich 
die Beiträge auf jene Beträge, wie sie beirechtzeiti­
ger Erfüllung der AuskuMtspflicht bzw. bei recht­
zeitigem Vorliegen des maßgeblichen Einkommen­
steuerbescheides zu entrichten gewesen wären. 
Dies allerdings mit der Einschränkung, daß die 
Reduktion in der Krankenversicherung auf das lau­
fende Kalenderjahr beschränkt ist (§ 27 
Abs. 5 GSVG). 

Die zuständige gesetzliche berufliche Vertretung 
regt eine Beseitigung dieser für die Krankenversi­
cherung vorgesehenen Beschränkung an, weil ihr 
eine sachliche Rechtfertigung nicht zukomme. So 
sei etwa bei einer von den Finanzbehörden vorge­
nommenen amtlichen Berichtigung des rechtskräfti­
gen Einkommensteuerbescheides auch in der Kran­
kenversicherung eine Neubemessung der Kranken­
versicherungsbeiträge für die Vergangenheit ohne 
Einschränkung vorzunehmen. Andererseits sind der 
Rückwirkung im Abs. 6 des § 27 in bezug auf das 
Leistungsrecht ohnedies Grenzen gesetzt. 

Der gegenständliche N ovellierungsvorschlag 
folgt der vorgebrachten Anregung und stellt damit 
für den Bereich der Krankenversicherung und den 
der Pensionsversicherung die gleichen Rechtswir­
kungen her. 

Zu Art. I Z 7 und 8 (§§ 30 Abs.3 lit. bund 33 
Abs.4): 

Nach der geltenden Rechtslage ist die für die 
Weiterversicherung in der Krankenversicherung 
geltende Beitragsgrundlage herabzusetzen, soweit 
dies nach 'den wirtschaftlichen Verhältnissen des 
Versicherten bzw. des Ehegatten, der eine Ehe­
scheidungsklage eingebracht hat, gerechtfertigt 
erscheint. Bei der Prüfung der wirtschaftlichen 
Verhältnisse sind auch Unterhaltsverpflichtungen . 
von Ehegatten (auch geschiedenen Ehegatten) zu 
berücksichtigen. Nach Scheidung der Ehe ist, 
solange das Nettoeinkommen des Unterhaltspflich­
tigen nicht nachgewiesen ist, die Mindestbeitrags­
grundlage gemäß § 25 Abs. 5 Z 2 anzunehmen. An 
die Stelle dieser Mindestbeitragsgrundlage soll -
in Angleichung an die gleichartigen Regelungen 
des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes und 
des Bauern-Sozialversicherungsgesetzes - ein 
Betrag im Ausmaß von 30 vH der jeweiligen 
Höchstbeitragsgrundlage treten. 

Zu Art. I Z 9, 12, 13, 15, 16, 17,22,23 lit. a, 25, 30, 
32 lit. a, 33, 34, 37, 38, 39 und 41 (§§ 34 Abs. 2, 55 
Abs.2, 60 Abs.3, 71 Abs.l Z 3, 76 Abs.2, 83 
Abs.5 und 6, 116 Abs.1 Z 2 lit. c und Z 5, 120 
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Abs.2 lit. b, 130 Abs. 1, 140, 149 Abs.3, 151 
Abs.3, 152 Abs.2, 185 Abs.3, 197 Abs.5, 225 
Abs. 3 und 4 und 246 a): 

Diese Änderungen entsprechen den gleichartigen 
Änderungen des Allgemeinen Sozialversicherungs­
gesetzes, wie sie im Rahmen des Entwurfes einer 
41. Novelle zum ASVG vorgeschlagen wurden. Auf 
die entsprechenden Erläuterungen zum genannten 
Novellenentwurf des Allgemeinen Sozialversiche­
rungsgesetzes kann Bezug genommen werden, weil 
diese Ausführungen auch für die korrespondieren­
den Änderungsvorschläge des Gewerblichen 
Sozialversicherungsgesetzes Geltung haben. Um im 
Einzelfall das Auffinden der gewünschten Erläute­
rungen im ASVG-Novellenentwurf zu erleichtern, 
werden im folgenden die in beiden Gesetzen einan­
der entsprechenden Vorschriften gegenübergestellt: 

GSVG ASVG 

§ 34 Abs. 2 ............ § 80 Abs. 1 
§ 55 Abs. 2 ............ § 86 Abs. 3 
§ 60 Abs. 3 ............ § 94 Abs. 3 
§ 71 Abs. 1 Z 3 ......... § 103 Abs. 1 Z 3 
§ 76 Abs. 2 ............ § 107 Abs. 2 
§ 83 Abs. 5 ............ § 123 Abs. 6 
§ 83 Abs. 6 ............ § 123 Abs.9 
§ 116 Abs. 1 Z 2lit. c ... \ .. § 227 Z 7 und 8 
§ 116 Abs. 1 Z 5 ......... § 227 Z 10 
§ 120 Abs. 2 lit. b . . . . . . .. §235 Abs. 3 lit. b 
§ 130 Abs. 1 ............ § 253 Abs. 1 
§ 140 .................. § 261 a 
§ 149 Abs. 3 ............ § 292 Abs. 3 
§ 151 Abs. 3 ............ § 294 Abs. 3 
§ 152 Abs. 2 ............ § 295 Abs. 2 
§ 185 Abs. 3 ............ § 324 Abs. 3 
§ 197 Abs. 5 ............ § 420 Abs. 5 
§ 225 Abs. 3 und 4 . . . . . .. § 453 Abs. 3 und 4 
§ 246 a. . . . . . . .. . . . . . . .. § 506 b 

In finanzieller Hinsicht ist zu bemerken: 

Zu § 55 Abs. 2: 

Die finanziellen Auswirkungen können nur grö­
ßenordnungsmäßig geschätzt werden, weil nur 
annähernd feststellbar ist, welcher Personenkreis 
davon betroffen sein wird. Es wurde folgende 
Annahme getroffen: Wenn bei ca. 10 Pr<i>zent der 
Anträge der Zeitpunkt des rechtzeitigen Antrages 
versäumt wurde, entstehen durch die Neuregelung 
Mehraufwendungen von ca. 4 Millionen Schilling 
pro Jahr. 

Zu § 151 Abs. 3: 

Eine genaue Schätzung der Kosten ist aufgrund 
des zur Verfügung stehenden statistischen Mate­
rials nicht möglich. Eine größenordnungsmäßige 
Schätzung unter Berücksichtigung der alleinstehen­
den weiblichen Ausgleichszulagen-Bezieherinnen 
und der Annahme einer plausiblen Geschiedenen-

rate ergibt einen Mehraufwand an Ausgleichszula­
gen von ca. 0,5 Millionen Schilling pro Jahr. 

Zu Art. I Z 10 (§ 41): 

Der versendete Entwurf einer 41. Novelle zum 
ASVG hat den Vorschlag auf Neuregelung des 
§ 69 ASVG über die Rückforderung ungebührlich 
entrichteter Beiträge enthalten. Diese Neuregelung 
wurde auch in den Entwurf einer 10. Novelle zum 
GSVG übernommen (Neuregelu:ng des 
§ 41 GSVG). Im Zuge des Begutachtungsverfah­
rens ist hervorgekommen, daß die dem ASVG ent­
sprechende Regelung des § 41 Abs. 3 GSVG in der 
Fassung des versendeten Entwurfes wegen des 
unterschiedlichen Leistungsrechtes der Gewerbli-
chen Selbständigen-Krankenversicherung zur· 
Krankenversicherung der unselbständig Erwerbstä­
tigen beträchtliche Nachteile für die Sozialversiche­
rungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft mit sich 
brächte. Hatte etwa dieser Versicherungsträger, 
dessen Unzuständigkeit sich später herausstellt, 
Leistungen der Krankenversicherung als Geldlei­
stung im Sinne des § 85 Abs. 2 GSVG erbracht, so 
hätte er zwar die aufgrund einer relativ hohen Min­
destbeitragsgrundlage und einem verhältnismäßig 
hohen Beitragssatz empfangenen Beiträge zur 
Gewerblichen Selbständigen-Krankenversicherung 
dem zuständigen Krankenversicherungsträger nach 
dem ASVG zur Gänze zu überweisen, erhielte aber 
von diesem Krankenversicherungsträger gemäß 
§ 182 GSVG nur den Betrag, den letzterer auf­
grund seines Leistungsniveaus aufzuwenden gehabt 
hätte. 

Mit dem vorliegenden Novellierungsvorschlag 
soll sichergestellt werden, daß dem Versicherungs­
träger nach dem GSVG im Falle der Unzuständig­
keit von den eingezahlten Beiträgen jedenfalls jener 
Betrag verbleibt, den er im Leistungsfalle unter 
Anrechnung des Ers~tz:anspruches gemäß 
§ 182 GSVG aufgewendet hatte. 

Zu Art. I Z 11 (§ 44 Abs. 2 und 3): 

Das Ausmaß der Aufwendungen aus dem Unter­
stützungsfonds der Pensionsversicherung ist vor 
allem von der Gesamtzahl der betreuten Personen, 
das sind Versicherte lind Pensionisten, abhängig, 
sodaß auch bei der Dotierung der Unterstützungs­
fonds die Belastungsquote (das ist das Verhältnis 
von Pensionisten zu aktiv Versicherten) eine 
gewisse Rolle spielt. Dadurch ist bei den Versiche­
rungsträgern' die aufgrund der· bisherigen Rege­
lung in Abhängigkeit vom Gebarungserfolg keine 
so große Aufstockung der Fondsmittel vornehmen 
konnten, der Wunsch laut geworden, die Dotie­
rungsmöglichkeit zu verbessern.' . 

Grundsätzlich geht der nunmehrige Vorschlag 
davon aus, daß nicht so sehr die Höhe des Standes 
des Unterstützungsfonds maßgebend ist, sondern 
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eine jährlich ausreichende Dotierung unter Berück­
sichtigung der Belastungsquote vorgenommen wer­
den soll, wobei durch die Festsetzung einer 
Hächstgrenze im Ausmaß vom Doppelten einer 
normalen Dotierung eine gewisse Reserve geschaf­
fen wird. Die neue Regelung wird daz.u führen, daß 
unnätig hohe Stände der Unterstützungsfonds 
abgebaut werden und daß die Liquidität der Träger 
verbessert wird, andererseits die für jeden Träger 
im erforderlichen Ausmaß notwendige Dotierung 
des Unterstützungsfonds jährlich gegeben ist. 

Erträge an 

Diese neuen Grundsätze wurden auch für die 
Kranken- und Unfallversicherung nach dem ASVG 
übernommen und sollen daher auch für die Kran­
kenversicherung nach diesem Bundesgesetz gelten. 
Die für die Krankenversicherung in Hinkunft gel­
tende Regelung ist ident mit der für die Kranken­
versicherung nach dem ASVG. Die folgende Über­
sicht gibt einen Überblick über die Entwicklung der 
Unterstützungsfonds der Krankenversicherung 
bzw. Pensionsversicherung der S~zialversiche­
rungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft. 

Stand des Zuführung an den Aufwendungen des Versicherungsbeiträten *) 
in Millionen Schil ing U!1terstützungsfonds Unterstützungsfonds Unterstützungsfonds 

a) b) a) b) a) b) 

Pensionsversicherung : 

1980 ......................... 5476,2 14,8 2,7 2,0 0,4 3,8 0;7 
1981 ......................... 5207,9 12,1 2,3 2,2 0,4 4,9 0,9 
1982 ......................... 5407,6 10,8 2,0 4,8 0,9 6,1 1,1 
1983 ......................... 5614,3 11,2 2,0 3,7 0,7 3,3 0,6 
1984 ......................... 6348,2 12,7 2,0 .4,7 0,7 3,2 0,5 

Krankenversicherung: 

1980 ......................... 2 212,1 46,9 21,2 15,8 7,1 1,2 0,5 
1981 ......................... 2272,9 45,8 20,2, 1,1 0,5 
1982 ......................... 2477,2 69,0 27,9 24,8 10,0 1,6 0,7 
1983 ......................... 2599,0 92,0 35,4 26,0 10,0 3,0 1,1 
1984 ......................... 2708,9 116,0 42,8 27,1 10,0 3,1 1,1 

a) absoluter Betrag in Millionen Schilling 
b) 10 vT der Erträge an Versicherungsbeiträgen 
:l-) in der PV einschließlich der Überweisung aus dem Aufkommen an Gewerbesteuer 

Pensionsversicherung : 

Verhältnis 
der Zahl der 
Versicherten 

zu den 
Pensionisten 

1980 ................ -............... 587: 413 
1981 ................ ! . . . . . . . . . . . .. 578: 422 
1982 .............................. 581 : 419 
1983. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. 580: 420 
1984 .............................. 579: 421 

Krankenversicherung: 

1980 ...................................... . 
1981 ...................................... . 
1982 ...................................... . 
1983. 'I' ................................... . 
1984 ......... ',' ........................... . 

Vergleicht man diese Übersichten mit denen in 
der Begründung zur Dotierung der Unterstüt­
zungsfonds nach dem ASVG, kann man erkennen, 
daß die Aufwendungen pro Kopf der betreuten 
Personen weder derzeit noch in Zukunft wesentlich 
voneinander abweichen. -

Aufwenqungen des Unterstützungsfonds gemessen an der Gesamtzahl der 
, Versicherten und der Pensionisten 

Schilling 

11,80 
15,20 
18,90 
10,00 
9,90 

Aufwendungen des Unterstützungsfonds gemessen an der Zahl 
der Versicherten 

Schilling 

4,20 
3,90 
5,90 

10,80 
11,10 

Zu Art. I Z 14 und 28 (§§ 61 Abs.2 und 136 
Abs.l): 

Im Rahmen der 6. Novelle zum Bauern-Sozial­
versicherungsgesetZ . wurde mit Wirksamkeit vom 
1. Jänner 1983 die Inanspruchnahme der Wit-
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wen(Witwer)pension im Falle der Fortführung des 
Betriebes des verstorbenen Ehegatten eröffnet und 
bestimmt, daß in diesen Fällen vom gänzlichen 
Ruhen der Pension Abstand genommen wurde. 
Wird der land(forst)wirtschaftliche Betrieb des 
Verstorbenen, vom überlebenden Ehegatten fortge­
führt, so tritt nach der geänderten Rechtslage ein 
Ruhen der Hinterbliebenenpension nur nach Maß­
gabe der erzielten Erwerbseinkünfte ein. Eine Hin­
zurechnung von Versicherungszeiten des verstorbe­
nen Ehegatten' bei Inanspruchnahme der Wit­
wen(Witwer)pension ist weiterhin ausgeschlossen. 

Mit dem vorliegenden Änderungsvorschlag wird . 
dem Anliegen der Bundeskammer der gewerblichen 
Wirtschaft, die die Auswirkungen der strengen 
Ruhensregelungen des § 61 GSVG beklagt, 
dadurch Rechnung getragen, daß die eingangs 
erwähnte Rechtslage des BSVG bezüglich des 
Anspruches auf Witwen(Witwer)pension und der 
Ausnahme vom gänzlichen Ruhen übernommen 
wird. 

Darüberhinaus werden die erwähnten Rechtsfol­
gen einer Betriebsfortführung nach dem Tode des 
Ehegatten auch für jene Fälle zu gelten haben, in 
denen eine Person schon zu Lebzeiten dem Ehegat­
ten den Betrieb oder einen Teil desselben offen­
sichtlich aus Gründen eines beeinträchtigten 
Gesundheitszustandes übergeben hat, was durch 
den Bezug einer Erwerbsunfähigkeitspension zum 
Ausdruck kommt. Mit einer solchen Änderung 
wird eine weitere Milderung von Härten in bezug 
auf die Inanspruchnahme der Witwen(Witwer)pen­
sion und auf die Ausnahme vom gänzlichen Ruhen 
erreicht werden. 

Die durch diese Neuregelung entstehenden 
Mehrkosten werden pro Jahr voraussichtlich eine 
Höhe von nicht mehr als sieben Millionen Schilling 
erreichen, ' 

Zu Art I Z 18 (§ 86 Abs. 5 lit. a): 

Die Befreiung des Versicherten von der Ver­
pflichtung zur Bezahlung des Kostenanteiles soll 
auf die nach den §§ 89 a und 101 zu erbr:ingenden 
Sachleistungen (Maßnahmen zur Erhaltung der 
Volksgesundheit und zur Verhütung von Krank­
heiten) ausgedehnt werden. 

Zu Art. I Z 19 (§ 89:i Abs. 1): 

Im Zuge der 38. Novelle zum ASVG, 
BGBL Nr. 647/1982, wurde mit Wirksamkeit vom 

, 1. Jänner 1983 der Sonderfonds für die Jugendli­
chen- und Gesundenuntersuchungen in die allge­
meine Gebarung der Krankenversicherungsträgei 
(unter gleichzeitiger Umwandlung der Gesuhden­
untersuchungen in Pflichtleistungen) übergeleitet. 
Daraus ergab sich für den Bereich der Gewerbli­
chen Selbständigen-Krankenversicherung die Auf­
hebung des § 216 Abs. 3 GSVG. Auf diese Aufhe-

bung wäre in der Fassung des § 89 a Abs. 1 GSVG 
Bedacht zu nehmen. 

Zu Art. I Z 20 (§ 91 Abs. 1): 

Die geltende Fassung des § 91 Abs. 1 GSVG 
beschränkt die Erbringung der Leistung der ärztli­
chen Hilfe auf freiberuflich tätige Ärzte. In Anleh­
nung an gleichartige V Qrschriften der übrigen 
gesetzlichen Krankenversicherungen wird vorge­
schlagen, die Gewährung der Leistung der ärztli­
chen Hilfe auch in eigenen Einrichtungen des Ver­
sicherungsträgers bzw. in Vertragseinrichtungen zu 
ermöglichen. 

Zu Art. I Z 21 u~d 26 (§§ 112 Abs. 1 Z 1 lit. c und 
131 a): 

Nach den Vorschriften über die Wanderversi­
cherung kommen für den Versicherten, der Versi­
cherungszeiten in mehreren Pensionsversicherun­
gen erworben hat, die Leistungen aus der Pensions­
versicherung in Betracht, der er zugehörig ist. Ist 
ein Versicherter gemäß § 129 GSVG der Gewerbli­
chen Selbständigen-Pensionsversicherung zugehö­
rig, so kann er ungeachtet der Tatsache, daß er die 
im § 253 a ASVG vorgesehenen Voraussetzungen 
erfüllt hat, die vorzeitige Alterspension bei Arbeits­
losigkeit nicht in Anspruch nehmen, weil eine der­
artige Leistung in der Pensionsversicherung nach 
dem GSVG nicht vorgesehen ist. Um derartige 
Härten in Wanderversicherungsfällen auszuschal­
ten, soll im Wege der vorgeschlagenen Ergänzung 
Vorsorge getroffen werden, daß auch dann, wenn 
der Versicherte der Pensionsversicherung nach dem 
GSVG zugehörig ist, das Entstehen eines Anspru­
ches auf vorzeitige Alterspension bei Arbeitslosig­
keit rechtlich möglich ist. 

Der vorliegende Novellierungsvorschlag folgt 
den im Begutachtungsverfahren vorgebrachten 
Anregungen, zur Lösung des angeführten Problems 
im GSVG eine weitere eigene Leistung aus dem 
Versicherungsfall des Alters vorzusehen. 

Eine Schätzung des Personenkreises, für den 
durch diese Einführung einer neuen Leistungsart 
im Bereich der Pensionsversicherung der Selbstän­
digen ein Anspruch auf diese Leistung entsteht, ist 
unmöglich, da kein statistisches Datenmaterial über 
die Fälle der Wanderversicherung existiert. Da bis­
her nur Einzelfälle bekannt wurden, die keine der­
artige Leistung in Anspruch nehmen konnten, ist 
mit nur geringen Mehrkosten zu rechnen. 

Zu Art. I Z 24 (§ 122 Abs. 2): 

Im Rahmen der mit '1. Jänner 1985 wirksam 
gewordenen Pensionsreform wurde eine Änderung 
in den allgemeinen Anspruchsvoraussetzungen 
dahingehend vorgenommen, daß die Wartezeit 
auch dann als erfüllt gilt, wenn eine bestimmte 
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Anzahl von Beitragsmonaten bis zum Stichtag 
erworben wurde, auch wenn sie nicht in dem im 
§ 120 Abs. 4 GSVG vorgesehenen Rahmenzeitraum 
liegen (§ 120 Abs. 6 GSVG und Art. II Abs. 6 der 
9. Novelle zum GSVG). 

In Anbetracht dieser als "ewige Anwartschaft" 
bezeichneten Einrichtung erweist sich die Bestim­
mung des § 122 Abs. 2 GSVG über die Ermittlung 
der Bemessungszeit als ungenügend, weil nach die­
ser Regelung nur die innerhalb der letzten 
120 Kalendermonate gelegenen Versicherungsmo­
n~te in Betracht kommen. Mit der vorliegenden 
Änderung sollen, in Anlehnung an die gleichartige 
Regelung des § 238 Abs. 2 ASVG, für die Ermitt­
lung der Bemessungszeit die letzten 120 Versiche­
rungsmonate maßgebend sein, die vor dem Kalen­
derjahr liegen, in das der Bemessungszeitpunkt 
fällt. Damit wird auf ihre zeitliche Lagerung nicht 
mehr Rücksicht genommen. 

Zu Art. I Z 27 (§ 133 Abs. 2 und 3): 

Bei der Vollziehung des § 133 Abs. 2 in der am 
1. Jänner 1985 geltenden Fassung sind insofern 
Zweifel hervorgekommen, als der Ausdruck "mehr 
als 60 Kalendermonate" zur Auslegung führen 
kann, daß hierunter 61 Kalendermonate zu verste­
hen sind. Mit dem vorliegenden NovelIierungsvor­
schlag soll in diesen Belangen eine KlarsteIlung 
herbeigeführt und den in der erwähnten Auslegung 
begründeten Härten begegnet werden. 

In gleicher Weise soll auch nach der Regelung 
des Abs. 3 eine Erwerbstätigkeit im Ausmaß von 
mindestens 36 Kalendermonaten (derzeit mehr als 
36 Kalendermonate) genügen. 

Schließlich soll im Zusammenhang mit den ange­
führten Voraussetzungen zum Ausdruck gebracht 
werden, daß dann, wenn nicht volle Kalendermo­
nate vorliegen, je 30 Kalendertage zu einem Kalen­
dermonat zusammengefaßt werden können. 

Zu Art. I Z 32 Iit. b (§ 149 Abs. 12): 

Die geltende Regelung der Abs.7 bis 12 des 
§ 149 über eine pauschale Anrechnung des Ausge­
dinges unter Berücksichtigung des Einheitswertes 
des übergebenen Betriebesgeht ihrem Wesen nach 
auf die einschlägigen Vorschriften des am 1. Jän­
ner 1971 in Kraft getretenen Bauern-Pensionsversi­
cherungsgesetzes zurück. Die. seither zu dieser 
gesetzlichen Regelung vorgebrachten Bedenken 
richten sich im wesentlichen gegen jene Härten, die 
in einer Pauschalierung überhaupt begründet sind. 
Diesen Bedenken könnte nur dann begegnet wer­
den, wenn in jedem Einzelfall das Ausmaß der Aus­
gedingsleistungen festgestellt werden würde, was 
im Hinblick ;mf die große Anzahl der Ausgleichs­
zulagenbezieher nicht vollziehbar wäre. 

Ungeachtet der Tatsache, daß nicht nur die aus 
der Übergabe eines land(forst)wirtschaftlichen 

Betriebes ermittelten Einkommensbeträge, sondern 
auch die Richtsätze für die Ausgleichszulagen all­
jährli!::h aufgrund der Lohnentwicklung bei den 
unselbständig Erwerbstätigen angepaßt werden, hat 
der Gesetzgeber in der Vergangenheit mit einer 
Reihe von Maßnahmen den Versuch unternom­
men, die im Einzelfall aufgetretenen Härten bei der 
Anrechnung des pauschalierten Ausgedinges zu 
mildern, soweit dies mit Rücksicht auf die ange­
spannte finanzielle Lage des Bundes möglich war. 
In diesem Zusammenhang sei lediglich erwähnt, 
daß im Jahre 1983 eine Anpassung der Einkom­
mensbeträge überhaupt ausgesetzt wurde und im 
Jahre 1984 eine Anpassung nur mit dem halben 
Anpassungsfaktor vorgenommen wurde, was mit 
einer entsprechenden Erhöhung der Ausgleichszu­
lage - mit Dauerwirkung - verbunden ist. 

Das' gegenständliche Novellierungsvorhaben 
setzt auf diesem Weg insofern fort, als anstelle der 
allgemein gesetzlich eintretenden Erhöhung im 
Ausmaß von 3,5 vH eine Anpassung nur um 3,0 vH 
vorgesehen wird. Damit soll das Bemühen zum 
Ausdruck gebracht werden"im Rahmen des Mögli­
chen Erleichterungen zu schaffen. 

Bei Heranziehung des Faktors 1,03 anstelle des 
Anpassungsfaktors 1,035 für das Jahr 1986 zur 
Berechnung der Pauschalierung des Ausgedinges 
bei Beziehern einer Ausgleichszulage wird ein 
Mehraufwand an Ausgleichszulagen von maximal 
einer Million Schilling entstehen. 

Zu Art. I Z 35 (§ 159 Abs. 1): 

Der vorliegende Novellierungsvorschlag zielt 
darauf ab, im Bereich der Rehabilitation den Ange­
hörigenbegriff heranzuziehen, wie er in der Kran­
kenversicherung geregelt ist. 

Zu Art. I Z 36 (§ 164 Abs. 1): 

Im Rahmen der Rehabilitation hat der Versiche­
rungsträger dem Versicherten für die Dauer der 
Gewährung von Maßnahmen der Rehabilitation, 
wie sie im einzelnen im § 160 GSVG aufgezählt 
sind, ein Übergangsgeld zu geWähren (§ 164 
Abs. 1 GSVG). Dieses Übergangsgeld gebührt ab 
Beginn der 27. Woche nach dem letztmaligen Ein­
tritt des Versicherungsfalles der Krankheit, die mit 
der Gewährung ,der Rehabilitationsmaßnahmen in 
Zusammenhang steht. Diese Regelung über den 
Beginn des Anspruches auf Übergangsgeld ist 
offensichtlich darauf abgestellt, daß der Versicherte 
nach Eintritt des Versicherungsfalles der Krankheit 
während eines Zeitraumes von 26 Wochen die 
Kosten seiner Lebensführung aus anderen Leistun­
gen der Sozialversicherung decken kann. Als 
Sozialversicherungsleistung käme hiebei nur das 
aus der Krankenversicherung nach dem ASVG 
gebührende Krankengeld in Betracht. Da eine der­
artige Leistung der Pflichtkrankenversicherung der 
Selbständigen in der' gewerblichen Wirtschaft 
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fremd ist, erscheint es geboten, den Beginn des 
Anspruches auf Übergangsgeld im GSVG auf den 
Eintritt des Versicherungsfalles der Krankheit, der 
den Anlaß für die Rehabilitationsmaßnahmen bil­
det. vorzuverlegen. 

Zu Art; I Z 40 (§ 233 Abs.3 und 4) und Art. 11 
Abs.l1: ' 

Liegt es im Wesen der Sozialversicherung, daß 
die durch gleichartige Gefahren bedrohten Perso­
nen zu einer Gemeinschaft zusammengeschlossen 
werden und gemeinsam nach ihrer wirtschaftlichen 
Leistungskraft zu den Aufwendungen dieser 
Gemeinschaft beizutragen haben, so wird die not­
wendige finanzielle Leistungsfähigkeit des Tr~gers 
dieser Riskengemeinschaft letztlich davon abhän­
gen, ob die objektiven Kriterien für die Zugehörig­
keit zur gemeinsamen Einrichtung nicht durch Aus­
nahmen so weitgehend durchbrochen sind, daß 
damit der erforderliche Riskenausgleich erschwert 
wird. 

Was die Gewerbliche Selbständigen-Krankenver­
sicherung im besonderen anlangt, so ist die Risken­
gemeinschaft der Selbständigen in der gewerbli­
chen Wirtschaft durch eine besonders ungünstige 
Altersstruktur ausgezeichnet, wird doch im Regel­
fall die Berechtigung Zur Ausübung einer selbstän­
digen Erwerbstätigkeit erst im späteren Lebensalter 
und auch erst im Anschluß an eine - mehr oder 
weniger lange - unselbständige Erwerbstätigkeit 
erlangt, nachdem die für die selbständige Berufs­
ausübung erforderlichen Kenntnisse und Fähigkei­
ten erworben bzw. vertieft wurden. In Anbetracht 
dieser für die Aufrechterhaltung der finanziellen 
Leistungsfähigkeit des zuständigen Versicherungs­
trägers ungünstigen Gegebenheiten sind in beson­
derem Maße jene Rechtsvorschriften einer hiti­
schen Betrachtung zu unterziehen, die im Wege 
einer Ausnahme von der Krankenversicherungs­
pflicht nach dem GSVG 'den erforderlichen Risken­
ausgleich beeinträchtigen. 

Hier ist zunächst anzuführen, daß der Gesetzge­
ber bereits mit der 9. Novelle zum GSVG, 
BGBI. Nr. 485/1984, einen bedeutsamen Schritt 
getan hat, indem er die Wirtschaftstreuhänder-Pen­
sionisten aus der Gewerblichen Selbständigen­
Krankenversicherung herausgenommen . hat, weil 
diese Personengruppe auch während der Zeit der 
aktiven Berufsausübung dieser Krankenversiche­
rung - entgegen der bestehenden gesetzlichen 
Möglichkeit - nicht unterliegt. 

Nun ist das Augenmerk auf eine weitere Perso­
nengnippe zu richten, die in der Vergangenheit von 
der Gewerblichen Selbständigen-Krankenversiche­
rung wegen des Bestandes einer freiwilligen Kran­
kenversicherung nach dem ASVG befreit wurde, 
aber nach Anfall einer Pension nach dem GSVG 
und nach Beendigung der freiwilligen Krankenver­
sicherung als Pensionsbezieher gemäß § 3 

Abs. 1 GSVG der Pflichtversicherung in der Selb­
ständigen-Krankenversicherung unterliegt. Auch 
hier fehlt der im Interesse aller Versicherten gebo­
tene Riskenausgleich. Es handelt sich hier um fol­
gende Auswirkungen der Bestimmungen des § 233 
Abs. 3 und 4 GSVG: 

1. Mit der 5. Novelle zum GSKVG 1971, 
BGBI. Nr. 706/1976, ist mit Wirksamkeit vom 
1. Jänner 1977 die Pflichtversicherung in der 
Gewerblichen Selbständigen-Krankenversicherung 
auf alle Mitglieder der Kammern der gewerblichen 
Wirtschaft ausgedehnt worden, nachdem bis zu 
diesem Zeitpunkt eine Pflichtversicherung nur nach 
Maßgabe der von den Fachgruppen der Interessen­
vertretung gefaßten Beschlüsse bestanden hat. Im 

,Zusammenhang mit der Einführung der umfassen" 
den Pflichtversicherung hat die Übergangsbestim­
mung des Art; II Abs. 4 der genannten Novelle eine 
Befreiung von der Pflichtversicherung für diejeni­
gen Personen vorgesehen, die am 31. Dezem­
ber 1976 in der Krankenversicherung nach dem 
ASVG freiwillig versichert waren bzw. als freiwillig 
versichert gegolten haben, für die Dauer der frei­
willigen Versicherung, wenn der Antrag bis läng­
stens 31. Dezember 1977 bei der Sozialversiche­
rungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft gestellt 
wurde. 

§ 233 Abs. 3 GSVG verfügt, daß die nach der 
angeführten Rechtslage befreiten Personen auch 
während der Geltung des GSVG für die Dauer der 
freiwilligen Versicherung nach dem ASVG befreit 
bleiben. 

2. § 233 Abs. 4 GSVG bezieht sich auf Geschäfts­
führer und Gesellschafter einer GesmbH, denen in 
ähnlicher Weise wie oben unter 1. angeführt die 
Befreiung von der Krankenversicherungspflicht 
wegen einer freiwilligen Krankenversicherung nach 
dem ASVG anheimgestellt wurde. 

Im Rahmen der gegenständlichen Novelle soll 
nun die aus den Befreiungen sich ergebende ungün­
stige Riskenverteilung beseitigt werden. Dies sollte 
im Wege des vorliegenden Entwurfes in der Weise 
geschehen, daß alle jene Personen, die am Tage vor 
dem Inkrafttreten der vorgeschlagenen Aufhebung 
des § 233 Abs.3 bzw. Abs. 4 GSVG von der 
Pflichtversicherung in der Gewerblichen Selbstän­
digen-Krankenversicherung befreit sind, auch in 
Hinkunft von dieser Krankenversicherung ausge­
nommen sein sollen. Diese Ausnahme soll auch auf 
die Bezieher einer Pension nach einer ausgenom­
menen Person fortwirken. Die Betroffenen haben 
es nach diesem Lösungsvorschlag in der Hand, die 
freiwillige Krankenversicherung nach dem ASVG 
vor dem Inkrafttreten der Änderung (1. Juli 1986) 
zu beendenund damit der Krankenversicherung 
nach dem GSVG den Vorzug zu geben, oder die 
freiwillige ASVG-Krankenversicherung über den 
genannten Zeitpunkt hinaus beizubehalten und 
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sohin fUr ihren Krankenversicherungsschutz m 
Hinkunft selbst Sorge zu tragen. 

Zu Art. III Abs. 4: 

Diese Schluß bestimmung geht auf die Fälle 
zurück, .in denen ein Bezieher einer Pension aus 
einem Versicherungsfall. der geminderten Arbeitsfä­
higkeit oder der dauernden Erwerbsunfähigkeit 
während des Pensionsbezuges eine die Pflichtversi­
cherung nach dem Gewerblichen Sozialversiche­
rungsgesetz nach sich ziehende Erwerbstätigkeit 
ausübt. Es handelt sich dabei um Personen, die 
trotz der in ihrer ursprünglichen selbständigen oder 
unselbständigen Tätigkeit bestehenden dauernden 
Erwerbsunfähigkeitbzw. geminderten Arbeitsfä­
higkeit weiterhin aktiv sind und einer neuerlichen, 
die Pflichtversicherung nach dem Gewerblichen 
Sozialversicherungsgesetz nach sich ziehenden 
Erwerbstätigkeit nachgehen. Wenngleich es sich 
dabei nur um Einzelfälle handelt, so können auf-

grund der bestehenden Rechtslage die während des 
Pensionsbezuges erworbenen Versicherungszeiten 
erst bei Eintritt des (auf den Versicherungsfall der 
geminderten Arbeitsfähigkeit bzw.den Versiche­
rungsfall der dauernden Erwerbsunfähigkeit fol­
genden) Versicherungsfalles des' Alters oder im 
Falle des Todes berücksichtigt werden. Dies führt 
dann zu Härtefällen, wenn der Betreffende seine 
neue Erwerbstätigkeit etwa im Hinblick auf seinen 
ohnehin schon reduzierten Gesundheitszustand vor 
Erreichen des Anfallsalters für eine Alterspension 

. aufgeben muß. 

Mit der vorgeschlagenen Regelung soll eine 
Gleichstellung mit der entsprechenden Regelung im 
Bereich der Pensionsversicherung nach dem Allge­
meinen Sozialversicherungsgesetz herbeigefUhrt 
werden, wie sie im Art. VIII Abs. 9 der 37. Novelle 
zum ASVG, BGBl. Nr. 588/1981, vorgesehen war 
und im Rahmen des Entwurfes einer 41. Novelle 
zum ASVG noch entsprechend modifiziert worden 
1st. 
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Textgegenüberstellung 

GS V G ,- Gel t end e F ass u n g : 

Ausnahmen von der Pflichtversicherung 

§ 4. (1) Von der Pflichtversicherung in der Kran­
ken- und Pensionsversicherung sind ausgenommen: 

1. unverändert. 

2. Angehörige der Orden und Kongregationen 
der Katholischen Kirche sowie der Anstalten der 
Ev~ngelischen Diakonie. 

(2) Von der Pflichtversicherung in der Kranken­
versicherung sind überdies ausgenommen: 

1. bis 5. unverändert. 

6. die Bezieher einer Pension im Sinne des § 3 
Abs. 1, wenn der Pensionsbezug im wesentlichen 
auf eine Erwerbstätigkeit - bei Hinterbliebenen­
pensionen auf eine Erwerbstätigkeit des Verstorbe­
nen - zurückgeht, die die Pflichtversicherung in 
der Pensionsversicherung nach § 3 Abs. 3 Z 1 
begründet hat oder bei früherem Wirksamkeitsbe­
ginn dieser Bestimmung begründet hätte. 

(3) Von der Pflichtversicherung in der Pensions­
versicherung sind überdies ausgenommen:' 

1. Verpächter von Betrieben, wenn die Kammer­
mitgliedschaft ausschließlich auf der verpachteten 
Gewerbeberechtigung oder Befugnis zur Ausübung 
der die Pflichtversicherung begründenden Erwerbs­
tätigkeit beruht, für die Dauer der Verpachtung; 

2. bis 4. unverändert. 

GSVG - Vorgeschlagene Fassung: 

Ausnahmen von der Pflichtversicherung 

§ 4. (1) Von der Pflichtversicherung in der Kran­
ken- und Pensionsversicherung sind ausgenommen: 

1. unverändert. 

2. Angehörige der Orden und Kongregationen 
der Katholischen Kirche sowie der Anstalten der 
Evangelischen Diakonie; 

3. Verpächter von Betrieben, wenn die Kammer­
mitgliedschaft ausschließlich auf der verpachteten 
Gewerbeberechtigung oder Befugnis zur Ausübung 
der die Pflichtversicherung begründenden Erwerbs­
tätigkeit beruht, für die Dauer der Verpachcung. 

(2) Von der Pflichtversicherung in der Kranken­
versicherung sind überdies ausgenommen: 

1. bis 5. unverändert. 

6. die Bezieher einer Pension im Sinne des §.3 
Abs. 1, wenn der Pensionsbezug im wesentlichen 
auf eine Erwerbstätigkeit - bei Hinterbliebenen­
pensionen auf eine Erwerbstätigkeit des Verstorbe­
nen ~ zurückgeht, die die Pflichtversicherung in 
der Pensionsversicherung nach § 3 Abs. 3 Z 1 
begründet hat oder bei früherem Wirksamkeitsbe­
ginn dieser Bestimmung begründet hätte; 

7. Personen, die gemäß § 40 des Arbeitslosenver­
sicherungsgesetzes 1977, BGBI. Nr. 609, oder die 
gemäß § 25 Abs. 1 des Arbeitsmarktförderungsge­
setzes, BGBI. Nr. 31/1969, oder die gemäß§ 7 des 
Sonderunterstützungsgesetzes, BGBI. Nr.642/ 
1973, in der KrankeQ-,versicherung nach dem Allge­
meinen Sozialversicherungsgesetz versichert sind; 

8. Personen, die gemäß Z 3 von der Pflichtversi­
cherung nach' diesem Bundesgesetz bei Antritt des 
ordentlichen oder außerordentlichen Präsenzdien­
stes ausgenommen waren, für die Dauer des 
ordentlichen oder außerordentlichen Präsenzdien­
stes. 

(3) Von der Pflichtversicherungjn der Pensions­
versicherung sind überdies ausgenommen: 

1. Aufgehoben. 

2. bis 4. unverändert. 

(4) Personen, die die Voraussetzungen für eine 
Ausn~hme von der Pflichtversicherung nach Abs. 2 
wegen einer Pflichtversicherung in einer anderen 
gesetzlichen Krankenversicherung oder wegen 

einer Mitgliedschaft zu einer Krankenfürsorgeein- , 
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GSVG - Geltende Fassung: 

Ende der Pflichtversicherung 

§ 7. (1) Die Pflichtversicherung in der Kranken­
versicherung endet 

1. und 2." unverändert. 

3. bei den im § 2 Abs. 1 Z 3 genannten Gesell­
schaftern mit dem Letzten des Kalendermonates, in 
dem die die Pflichtversicherung begründende 
Berechtigung der Gesellschaft erloschen ist bzw. in 
dem die Eintragung des Widerrufes der Bestellung 
zum Geschäftsführer im Handelsregister beantragt 
worden ist bzw. in dem der Geschäftsführer von 
der Geschäftsführung enthoben worden oder als 
Gesellschafter aus der Gesellschaft ausgeschieden 
ist; 

4. bis 7. unverändert. 

(2) Die Pflichtversicherung in der Pensionsversi­
cherung endet 

1. und 2. unverändert. 

3. bei den im § 2 Abs. 1 Z 3 genannten Gesell­
schaftern mit dem Letzten des Kalendermonates, in 
dem die die Pflichtversicherung begründende 
Berechtigung der Gesellschaft erloschen ist bzw. in 
dem die Eintragung des Widerrufes der Bestellung 
zum Geschäftsführer im Handelsregister beantragt 
worden ist bzw. in dem der GeschäftsfÜhrer von 
der Geschäftsführung enthoben worden oder als 

GSVG - Vorgeschlagene Fassu'ng: 

richtung eines öffentlich-rechtlichen Dienstgebers 
erfüllen, können die Pflichtversicherung in der 
Krankenversicherung nach diesem Bundesgesetz 
über Antrag aufrechterhalten bzw. begründen. Der 
Antrag ist innerhalb von zwei Monaten nach Ver­
ständigung des Versicherten vom Eintritt des Aus­
nahmegrundes beim Versicherungsträger einzu­
bringen. Auf eine solche Versicherung, die im Falle 
einer vorangegangenen Pflichtversicherung an 
diese zeitlich anschließt und solange dauert, wie die 
für den Bestand der beendeten bzw. nicht entstan­
denen Pflichtversicherung in der Krankenversiche­
rung nach diesem Bundesgesetz maßgeblichen V or­
aussetzungen weiterhin zutreffen, sind die Bestim­
mungen dieses Bundesgesetzes über die Pflichtver­
sicherung in der Krankenversicherung anzuwen-
den. ~ 

(5) War die Pflichtversicherung in einer anderen 
gesetzlichen Krankenversicherung bzw. die Mit­
gliedschaft zu einer Krankenfürsorgeeinrichtung 
eines öffentlich-rechtlichen Dienstgebers nicht län­
ger als sechs Monate unterbrochen oder waren die 
Voraussetzungen für eine Pflichtversicherung in 
der Krankenversicherung nach diesem Bundesge­
setz nicht länger als sechs Monate weggefallen, so 
lebt die Pflichtversicherung in der Krankenversi­
cherung nach diesem Bundesgesetz im Sinne des 
Abs. 4 wieder auf. 

Ende der Pflichtversicherung 

§ 7. (1) Die Pflichtversicherung in der Kranken­
versicherung endet 

1. und 2. unverändert. 

3. bei den in § 2 Abs. 1 Z 3 genannten Gesell­
schaftern mit dem Letzten des Kalendermonates, in 
dem die die Pflichtversicherung begründende 
Berechtigung der Gesellschaft erloschen ist bzw. in 
dem die Eintragung des Widerrufes der Bestellung 
zum Geschäftsführer im Handelsregister beantragt 
worden ist bzw. in dem der Geschäftsführer als 
Gesellschafter aus der Gesellschaft ausgeschieden 
ist; 

4. bis 7. unverändert. 

(2) Die Pflichtversicherung in der Pensionsversi-
cherung endet -

1. und 2. unverändert. 

3. bei den in § 2 Abs. 1 Z 3 genannten Gesell­
schaftern mit dem Letzten des Kalendermonates, in 
dem die die Pflichtversicherung begründende 
Berechtigung der Gesellschaft erloschen ist bzw. in 
dem die Eintragung des Widerrufes der Bestellung 
zum Geschäftsführer im Handelsregister beantragt 
worden ist bzw. in dem der Geschäftsführer als 
Gesellschafter aus der Gesellschaft ausgeschieden 
ist; 
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GSVG - Geltende Fassung: 

Gesellschafter aus der Gesellschaft ausgeschieden 
ist; 

4. bis 6. unverändert. 

Weiterversicherung 

§ 8. (1) Personen, die aus der Pflichtversicherung 
ausscheiden, können sich und ihre mitversicherten 
Familienangehörigen, solange sie ihren Wohnsitz 
im Inland haben und nicht nach diesem oder einem 
anderen Bundesgesetz in der Krankenversicherung 
pflichtversichert sind, weiterversichern, wenn sie in 
den vorangegangenen zwölf Monaten mindestens 
26 Wochen oder unmittelbar vorher mindestens 
sechs "Wochen nach diesem oder einem anderen 
Bundesgesetz krankenversichert waren. Die Frist 
von zwölf Monaten verlängert sich um Zeiten, 
während derer der Versicherte 

a) bis c) unverändert. 

(2) unverändert. 

(3) Die Krankenversicherung kann ferner, wenn 
sie die im Abs. 1 bezeichnete Mindestdauer erreicht 
hat, fortgesetzt werden 

1. bis 3. unverändert. 

solange die zur Weiterversicherung berechtigte 
Person ihren Wohnsitz im Inland hat und nicht 
nach diesem oder einem anderen Bundesgesetz in 
der Krankenversicherung pflichtversichert ist. Für 
die Antragsfrist gilt Abs. 2 mit der Maßgabe, daß 
die Frist in den Fällen der Z 1 mit dem auf den Tag 
des Todes des Versicherten folgenden Tag, nach 
dem Tode eines Pensionisten mit dem auf das Ende 
der Versicherung (§ 7 Abs. 1 Z 6) folgenden Tag, 
in den Fällen" der Z 2 mit dem auf den Tag der 
Rechtskraft des gerichtlichen Urteiles über die 
Nichtigerklärung, Aufhebung oder Scheidung der 
Ehe folgenden Tag, in den Fällen der Z 3 mit dem 
Tag des Ausscheidens des Versicherten aus der 
Pflichtversicherung zu laufen beginnt. Diese Perso­
nen können innerhalb der gleichen Frist durch 
gesonderte Anmeldung die Familienversicherung 
bezüglich aller jener Familienangehörigen fortset­
zen, auf welche die Voraussetzungen des § 10 
gegenüber dem Weiterversicherten zutreffen. 

(4) bis (7) unverändert. 

Zusatzversicherung 

§ 9. (1) und m unverändert. 

(3) Die Zusatzversicherung endet, außer mit dem 
Wegfall der Voraussetzungen, 

GSVG - Vorgeschlagene Fassung: 

4. bis 6. unverändert. 

Weiterversicherung 

§ 8. (1) Personen, die aus der Pflichtversicherung 
nach diesem Bundesgesetz ausscheiden, können 
sich und ihre mitversicherten Familienangehörigen, 
solange sie ihren Wohnsitz im Inland haben und 
nicht nach diesem oder einem anderen Bundesge­
setz in der Krankenversicherung pflichtv~rsichert 
sind, weiterversichern, wenn sie in den vorangegan­
genen zwölf Monaten mindestens 26 Wochen oder 
unmittelbar vorher mindestens sechs Wochen nach 
diesem oder einem anderen Bundesgesetz kranken­
versichert waren. Die Frist von zwölf Monaten ver­
längert sich um Zeiten, während derer der Versi­
cherte 

a) bis c) unverändert. 

(2) unverändert. 

(3) Die Krankenversicherung kann ferner, wenn 
sie die im Abs. 1 bezeichnete Mindestdauer erreicht 
hat, fortgesetzt werden 

1. bis 3. unverändert. 

solange die zur Weiterversicherung berechtigte 
Person ihren Wohnsitz im Inland hat und nicht 
nach diesem oder einem anderen Bundesgesetz in 
der Krankenversicherung pflichtversichert ist. Für 
die Antragsfrist gilt Abs. 2 mit der Maßgabe, daß 
die Frist in den Fällen der Z 1 mit dem auf den Tag 
des Todes des Versicherten folgenden Tag, nach 
dem Tode eines Pensionisten mit dem auf das Ende 
der Versicherung (§ 7 Abs. 1 Z 6) folgenden Tag, 
in den Fällen der Z 2 mit dem auf den Tag der 
Rechtskraft der gerichtlichen Entscheidung" über 
die Nichtigerklärung, Aufhebung oder Scheidung 
der Ehe folgenden Tag, in den Fällen der Z 3 mit 
dem Tag des Ausscheidens des Versicherten aus 
der Pflichtversicherung zu laufen beginnt. Diese 
Personen können innerhalb der gleichen Frist 
durch gesonderte Anmeldung die Familienversiche­
rung bezüglich aller jener Familienangehörigen 
fortsetzen, auf welche die Voraussetzungen des 
§ 10 gegenüber dem Weiterversicherten zutreffen. 

(4) bis (7) unverändert. 

Zusatzversicherung 

§ 9. (1) und (2) unverändert. 

(3) Die Zusatzversicherung endet, außer mit dem 
Wegfall der Voraussetzungen, 

1. durch Kündigung mittels eingeschriebenen" 1. mit" dem ~nde des Kalendermonates, in dem 
Briefes mit dreimonatiger Frist zum Ende eines der Versicherte seinen Austritt erklärt hat, " 
jeden Kalendervierteljahres, 

2. unverändert. 2. unverändert. 
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in allen Fällen jedoch spätestens mit dem Ausschei­
den aus der Pflichtversicherung gemäß § 7 Abs. 1 
Z 1 bis 5 und 7. -. 

Faoülienvenicherung 

§ 10. (1) Durch die Satzung kann bestimmt wer­
den, daß Pflichtversichene gemäß § 2 und § 3' 
Abs. 1 und Weiterversichene gemäß § 8 unter den 
im Abs. 2 vorgesehenen Voraussetzungen eine 
Familienversicherung abschließen können für 

a) Verwandte in auf- und absteigender Linie, 
ausgenommen Kinder (§ 83 Abs. 2), und in 
der Seitenlinie bis zum zweiten Grad oder 
mit dem (der) Versicherten verschwägene 
Personen gleichen Grades; 

b) eine mit dem (der) Versichenen nicht ver­
wandte bzw. nicht verschwägene andersge-

. schlechtliehe Person, die seit mindestens zehn 
Monaten mit ihm (ihr) in Hausgemeinschaft 
lebt und ihm (ihr) seit dieser Zeit unentgelt­
lich den Haushalt fühn, wenn ein im gemein­
samen Haushalt lebender arbeitsfähiger Ehe­
gatte nicht vorhanden ist. 

Eine Familienversicherung gemäß lit. b kann nur 
für eine einzige Person abgeschlossen werden. 

(2) und (3) unveränden. 

Beiträge zur Pflichtversicherung 

§ 27. (1) bis (3) unveränden. 

. (4) Kommt der Pflichtversichene seiner Aus­
kunftspflicht gemäß § 22 nicht rechtzeitig nach, so 
hat er, solange er dieser Pflicht nicht nachkommt, 
unbeschadet der Bestimmungen des Abs. 5 monat­
lich einen von der Höchstbeitragsgrundlage (§ 25 
Abs.6) bemessenen Beitrag zu leisten. Solange ein 
für die Beitragsbemessung gemäß § 25 maßgeben­
der rechtskräftiger Einkommensteuerbescheid nicht 

GSVG - Vorgeschlagene Fassung: 

in allen Fällen jedoch spätestens mit dem Ausschei­
den aus der Pflichtversicherung gemäß § 7 Abs. 1 
Z 1 bis 5 und 7. 

Familienversicherung 

§ 10. (1) Durch die Satzung kann bestimmt wer­
den, daß Pflichtversichene gemäß § 2 und § 3 
Abs. 1 und Weiterversichene gemäß § 8 unter den 
im Abs. 2 vorgesehenen Voraussetzungen eine 
Familienversicherung abschließen können für 

1. den Ehegatten, soweit es sich um Personen 
handelt, die gemäß § 83 Abs. 6 nicht als Angehörige 
gelten; 

2. Verwandte in auf- und absteigender Linie, 
ausgenommen Kinder (§ 83 Abs. 2), und in der Sei­
tenlinie bis zum zweiten Grad oder mit dem (der) 
Versichenen verschwägene Personen gleichen 
Grades; 

3. eine mit dem (der) Versichenen nicht ver­
wandte bzw. nicht verschwägerte andersgeschlecht­
liche Person, die seit mindestens zehn Monaten mit 
ihm (ihr) in Hausgemeinschaft lebt und ihm (ihr) 
seit dieser Zeit unentgeltlich den Haushalt fühn, 
wenn ein im gemeinsamen Haushalt lebender 
arbeitsfähiger Ehegatte· nicht vorhanden ist. 

Eine Familienversicherung gemäß Z 3 kann nur für 
eine einzige Person abgeschlossen werden, 

(2) und (3) unveränden. 

Beiträge zur Pflichtversicherung 

§ 27. (1) bis (3) unveränden . 

(4) Kommt der Pflichtversichene seiner Aus­
kunftspflicht gemäß § 22 nicht rechtzeitig nach, so 
hat er, solange er dieser Pflicht nicht nachkommt, 
unbeschadet der Bestimmungen des Abs. 5 monat­
lich einen von der Höchstbeitragsgrundlage (§·25 
Abs. 6) bemessenen Beitrag zu leisten. Solange ein 
für die Beitragsbemessung gemäß § 25 maßgeben­
der rechtskräftiger Einkommensteuerbescheid nicht 
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vorliegt, ist der Beitrag vorläufig aufgrund der für 
die Beitragsgrundlage des vorangegangenen Kalen­
derjahres maßgebenden Einkünfte unter Bedacht­
nahme auf § 25 Abs. 2 zu bemessen, wobei die Bei­
tragsgrundlage nach § 25 Abs. 5 bzw. § 236 lit. a 
nicht unterschritten und die Beitragsgrundlage 
nach § 25 Abs: 6 Z 2 nicht überschritten werden 
darf. In den Fällen des § 127 a ist auf § 26 Abs. 3 
entsprechend Bedacht zu nehmen. In der Pensions­
versicherung wird die Höhe der Beitragsgrundlage 
gemäß § 25 durch die vorstehenden Bestimmungen 
nicht berührt. 

(5) Bei nachträglicher Erfüllung der Auskunfts~ 
pflicht gemäß § 22 bzw. in den Fällen des Abs. 4 
zweiter Satz nach Vorliegen des rechtskräftigen 
Einkommensteuerbescheides ändert sich der Bei­
trag gemäß Abs. 4 - in der Krankenversicherung 
für das laufende Kalenderjahr - auf jenen Betrag, 
der bei rechtzeitiger Erfüllung der Auskunftspflicht 
bzw. bei rechtzeitigem Vorliegen des rechtskräfti­
gen Einkommensteuerbescheides zu l~isten gewe­
sen wäre. 

(6) und (7) unverändert. 

Beiträge zur.Weiterversicherung in der Kranken­
. versicherung 

§ 30. (1) und (2) unverändert. 

(3) Bei Prüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse 
gemäß Abs. 2 sind auch Unterhaltsverpflichtungen 
von Ehegatten, auch geschiedenen Ehegatten, 
gegenüber dem Versicherten zu berücksichtigen. 
Als monatliche Unterhaltsverpflichtungen gelten, 
gleichviel ob und in welcher Höhe die Unterhalts­
leistung tatsächlich erbracht wird, während des 
Bestandes der Ehe 30 vH, nach Scheidung der Ehe 

.15 vH, des nachgewiesenen monatlichen Nettoein­
kommens des Unterhaltspflichtigen. Wenn und 
solange das Nettoeinkommen des Unterhaltspflich­
tigen nicht nachgewiesen wird, ist 

a) unverändert. 
b) nach Scheidung der Ehe a's monatliche 

Unterhaltsverpflichtung die Mindestbeitrags­
grundlage gemäß § 25 Abs. 5 Z 2 anzuneh­
men. 

Ist die Unterhaltsforderung trotz durchgeführter 
Zwangsmaßnahmen einschließlich gerichtlicher 
Exekutionsführung uneinbringlich oder erscheint 
die Verfolgung des Unterhaltsanspruches offenbar 
aussichtslos, unterbleibt eine Zurechnung zum Net­
toeinkommen. 

( 4). unverändert. 

GSVG - Vorgeschlagene Fassung; 

vorliegt, ist der Beitrag vorläufig aufgrund der für 
die Beitragsgrundlage des vorangegangenen Kalen­
derjahres maßgebenden Einkünfte unter Bedacht­
nahme auf § 25 Abs. 2 zu bemessen, wobei die Bei­
tragsgrundlage nach § 25 Abs. 5 bzw. § 236 nicht 
unterschritten und die Beitragsgrundlage nach § 25 
Abs. 6 nicht überschritten werden darf. In den Fäl­
len des § 127 a ist auf § 26 Abs.3 entsprechend 
Bedacht zu nehmen. In der Pensionsversicherung 
wird die Höhe der Beitragsgrundlage gemäß § 25 
durch die vorstehenden Bestimmungen nicht 
berührt. 

(5) Bei nachträglicher Erfüllung der Auskunfts­
pflicht gemäß § 22 bzw. in den Fällen des Abs. 4 
zweiter Satz nach Vorliegen des rechtskräftigen 
Einkommensteuerbescheides ändert sich der Bei­
trag gemäß Abs. 4 auf jenen Betrag, der bei recht­
zeitiger Erfüllung der Auskunftspflicht bzw. bei 
rechtzeitigem Vorliegen des rechtskräftigen Ein­
kommensteuerbescheides zu leisten gewesen wäre. 

(6) und (7) unverändert. 

Beiträge zur Weiterversicherung in der Kranken­
versicherung 

§ 30. (1) und (2) unverändert. 

(3) Bei Prüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse 
gemäß Abs. 2 sind auch Unterhaltsverpflichtungen 
von Ehegatten, auch geschiedenen Ehegatten, 
gegenüber dem Versicherten zu berücksichtigen. 
Als monatliche Unterhaltsverpflichtungen gelten, 
gleichviel ob und in welcher Höhe die l,Jnterhalts­
leistung tatsächlich erbracht wird, während des 
Bestandes der Ehe 30 vH, nach Scheidung der Ehe 
15 vH, des nachgewiesenen monatlichen Nettoein­
kommens des Unterhaltspflichtigen. Wenn und 
solange das Nettoeinkommen des Unterhaltspflich­
tigen nicht nachgewiesen wird, ist 

a) unverändert. 
b) nach Scheidung der Ehe anzunehmen, daß 

die Höhe der monatlichen Unterhaltsver­
pflichtung 30 vH der monatlichen Höchstbei­
tragsgrundlage gemäß § 25 Abs.6 Z 1 
beträgt. 

Ist die Unterhaltsforderung trotz' durchgeführter 
Zwangsmaßnahmen einschließlich gerichtlicher 
Exekutionsführung uneinbringlich oder erscheint 
die Verfolgung des Unterhalts anspruches offenbar 
aussichtslos, unterbleibt eine Zurechnung zum Net­
toeinkommen. 

(4) unverändert. 
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Beiträge zur Weiterversicherung und zur Höher­
versicherung in der Pensionsversicherung 

§ 33. (1) bis (3) unverändert. 

(4) § 30 Abs.3 gilt mit der Maßgabe entspre­
chend, daß anStelle der in lit. b genannten Min­
destbeitragsgrundlage ein Betrag im Ausmaß von 
30 vH der Höchstbeitragsgrundlage gemäß § 25 
Abs. 6 Z 2 tritt. 

(5) bis (8) unverändert. 

Überweisung aus dem Aufkommen an Gewerbe­
steuer; Bundesbeitrag 

§ 34. (1) unverändert. 

(2) Über den Betrag gemäß Abs. 1 hinaus leistet 
der Bund für jedes Geschäftsjahr einen Beitrag in 
der Höhe des Betrages, um den 100,5 vH der Auf­
wendungen die Erträge übersteigen. Hiebei sind bei 
den Aufwendungen die Ausgleichszulagen, bei den 
Erträgen der Bundesbeitrag und die Ersätze für 
Ausgleichszulagen außer Betracht zu lassen. 

(3) unverändert. 

Rückforderung ungebührlich entrichteter Beiträge 

§ 41. Zu Ungebühr entrichtete Beiträge können 
innerhalb von zwei Jahren nach der Zahlung 
zurückgefordert werden. Wird die Ungebührlich­
keit der Entrichtung der Beiträge durch den Versi­
cherungsträger anerkannt oder im Verwaltungsver­
fahren festgestellt, so können diese Beiträge inner­
halb von zwei Jahren nach dem Anerkenntnis bzw. 
nach dem Eintritt der Rechtskraft der Feststellung 
im Verwaltungsverfahren zurückgefordert werden. 
Die Rückforderung von Beiträgen, durch welche 
eine Formalversicherung begründet wurde, sowie 
von Beiträgen zu einer Versicherung, aus der in der 
Zeit, für welche Beiträge ungebührlich entrichtet 
wurden, eine Leistung erbracht wurde, ist ausge­
schlossen. 

GSVG - Vorgeschlagene Fassung: 

Beiträge zur Weiterversicherung und zur Höher­
versicherung in der Pensionsversicherung 

§ 33. (1) bis (3) unverändert. 

(4) § 30 Abs.3 gilt mit der Maßgabe entspre­
chend, daß an Stelle derin lit. b genannten Höchst­
beitragsgruridlage die Höchstbeitragsgrundlage 
gemäß § 25 Abs. 6 Z 2 tritt. 

(5) bis (8) unverändert. 

Überweisung aus dem Aufkommen an Gewerbe­
steuer; Bundesbeitrag 

§ 34. (1) unverändert. 

(2) Über den Betrag gemäß Abs. 1 hinaus leistet 
der Bund für jedes Geschäftsjahr einen Beitrag in 
der Höhe des Betrages, um den 100,5 vH der Auf­
wendungen die Erträge übersteigen. Hiebei sind bei 
den Aufwendungen die Ausgleichszulagen und die 
außerordentlichen Zuschüsse des Dienstgebers zur 
Rückstellung für Pensioriszwecke, bei den Erträgen 
der Bundesbeitrag und die Ersätze für Ausgleichs­
zulagen außer Betracht zu -lassen. 

(3) unverändert. 

Rückforderung ungebührlich entrichteter Beiträge 

§ 41. (1) Zu Ungebühr entrichtete Beiträge kön­
nen, soweit im folgenden nichts anderes bestimmt 
wird, zurückgefordert werden. Das Recht auf 
Rückforderung verjährt nach Ablauf von drei Jah­
ren nach deren Zahlung. Der Lauf der Verjährung 
des Rückforderungsrechtes wird durch Einleitung 
eines Verwaltungsverfahrens zur Herbeiführung 
einer Entscheidung, aus der sich die Ungebührlich­
keit der Beitragsentrichtung ergibt, bis zu einem 
Anerkenntnis durch den Versicherungsträger bzw. 
bis zum Eintritt der Rechtskraft der Entscheidung 
im Verwaltungsverfahren unterbrochen. 

-, 

(2) Die Rückforderung von Beiträgen, durch 
welche eine Formalversicherung begründet wurde, 
sowie von Beiträgen zu einer Versicherung, aus 
welcher innerhalb des Zeitraumes, für den Beiträge 
ungebührlich entrichtet worden sind, eine Leistung 
erbracht wurde, ist für den gesamten Zeitraum aus­
geschlossen. Desgleichen ist die Rückforderung 
ausgeschlossen, wenn nach dem Zeitraum, für den 
Beiträge ungebührlich entrichtet worden sind, eine 
Leistung zuerkannt worden ist und die Beiträge auf 
den Bestand oder das Ausmaß des Leistungsanspru­
ches von Einfluß waren, es sei denn, der zur Lei­
stungserbringung zuständige Versicherungsträger 
hatte die Möglichkeit, im Wege einer Wiederauf­
nahme des Verfahrens (§ 69 des Allgemeinen Ver- i 
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Unterstützungsfonds 
§ 44. (1) unverändert. 

(2) Dem Unterstützungsfonds können 

1. für den Bereich der Krankenversicherung 

GSVG - Vorgeschlagene Fassung: 

waltungsverfahrensgesetzes 1950, BGBI. Nr. 172) 
neuerlich über den Leistungsanspruch zu entschei­
den und konnte die zu Unrecht geleisteten Beträge 
mit Erfolg zur Gänze zurückfordern. 

(3) Wenn statt des Versicherungsträgers, an den 
die Beiträge zu Ungebühr entrichtet worden sind, 
ein anderer Versicherungsträger zur Leistungser­
bringung zuständig war und dem ersteren Versi­
cherungsträger gegenüber dem letzteren ein 
Ersatzanspruch für zu Unrecht erbrachte Leistun­
gen gemäß § 182 zusteht, hat der unzuständige 
Versicherungsträger die ungebührlich entrichteten 
Beiträge ohne Rücksicht auf die Verjährungsfrist 
(Abs. 1) für den gesamten Zeitraum, für den an den 
zuständigen Versicherungsträger nachträglich Bei­
träge zu entrichten sind, an den zuständigen Versi­
cherungsträger zu überweisen. Dem unzuständigen 
Versicherungsträger hat jedoch jener Betrag zu 
verbleiben, der zur Deckung seiner Aufwendungen 
unter Berücksichtigung des Ersatzanspruches nach 
§ 182 erforderlich ist. Der überwiesene Betrag ist 
auf die dem zuständigen Versicherungsträger 
geschuldeten Beiträge anzurechnen. Der zustän­
dige Versicherungsträger hat einen hiedurch allen­
falls entstehenden Überschuß an Beiträgen dem 
Beitragsschuldner gutzuschreiben bzw., falls dies 
nicht möglich ist, zu erstatten. 

(4) Abs. 2 gilt nicht für Beiträge, die zwar nicht 
zur Gänze ungebührlich, jedoch von einer zu 
hohen Beitragsgrundlage oder unter Anwendung 
eines zu hohen Beitragssatzes entrichtet worden 
sind, sofern innerhalb des in Betracht kommenden 
Zeitraumes nur solche Leistungen erbracht wurden, 
die auch dann, wenn die Beiträge in richtiger Höhe 
entrichtet worden wären, im gleichen Ausmaß 
gebührt hätten. 

(5) Wird die Rückforderung ungebührlich ent­
richteter Beiträge geltend gemacht, so hat der zur 
Entscheidung zuständige VersicherungSträger vor­
erst bei den Versicherungsträgern, denen nach 
§ 411 des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes 
Parteistellung im Verfahren vor den Verwaltungs­
behörden . zukommt, sowie beim zuständigen Lan­
des arbeitsamt anzufragen, ob gemäß Abs. 2 im 
Hinblick auf erbrachte oder zu erbringende Lei­
stungen aus der Unfall-, Pensions- oder Arbeitslo­
senversicherung ein Einwand gegen die Rückerstat­
tung der ungebührlich entrichteten Unfall- Pen­
sions- oder Arbeitslosenversicherungsbeiträge 
besteht. 

(6) Die Rückforderung ungebührlich entrichteter 
Beiträge steht dem Versicherten zu. 

U nterstützungsfönds 
§ 44. (1) unverändert. 

(2) Dem Unterstützungsfonds können 

1. für den Bereich der Krankenversicherung bis 
. zu 3 yT der Erträge an Versicherungsbeiträgen, 
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a) bis zu 25 vH des im Rechnungsabschluß 
nachgewiesenen Gebarungsüberschusses, 
höchstens jedoch 1 vH der Erträge an Versi­
cherungsbeiträgen, oder 

b) bis zu 3 vT der Erträge an Versicherungsbei­
trägen, 

2. für den Bereich der Pensionsversicherung 

a) bis zu 5 vH des im Rechnungsabschluß nach­
gewiesenen Gebarungsüberschusses, oder 

b) bis zu 1 vT der Erträge an Versicherungsbei­
trägen zuzüglich der Überweisungen aus 
dem Aufkommen an Gewerbesteuer gemäß 
§ 34 Abs. 1 

überwiesen werden. 

(3) ÜberWeisungen gemäß Abs. 2 Z 1 lit. bund 
Z 2 lit. b dürfen nur soweit erfolgen, daß die Mittel 
des Unterstützungsfonds am Ende des Geschäfts­
jahres im Bereich der Krankenversicherung den 
Betrag von 5 vT der Erträge an Versicherungsbei­
trägen allS dieser Versicherung, im Bereich der 
Pensionsversicherung den Betrag von 2 vT der 
Erträge an Versicherungsbeiträgen aus dieser Ver­
sicherung nicht übersteigen. 

(4) unverändert. 

Anfall der Leistungen 

§ 55. (1) unverändert. 

(2) Hinterbliebenenpensionen mit Ausnahme sol­
cher nach einem Pensionsempfänger fallen mit 
Erfüllung der Anspruchsvoraussetzungen an, wenn 
der Antrag binnen sechs Monaten nach Erfüllung 
der Voraussetzungen gestellt wird; diese Antrags­
frist beginnt bei Waisenpensionsberechtigten, die 
erst nach dem Eintritt des Versicherungsfalles 
geboren werden, mit dem Tag der Geburt. Hinter­
bliebenenpensionen nach einem Pensionsempfänger 
fallen unter der gleichen Voraussetzung mit dem 
dem Versicherungsfall folgenden Monatsersten an. 
Alle übrigen Pensionen fallen mit dem Stichtag an. 

GSVG Vorgeschlagene Fassung: 

2. für den Bereich der Pensionsversicherung bis 
zu 1,25 vT der Erträge an Versicherungsbeiträgen 
zuzüglich der Überweisungen aus dem Aufkom­
men an Gewerbesteuer gemäß § 34 Abs. 1 

überwiesen werden. 

(3) Überweisungen nach Abs. 2 dürfen nur inso­
weit erfolgen, daß die Mittel des Unterstützungs­
fonds am Ende des Geschäftsjahres 

1. im Bereich der Krankenversicherung den 
Betrag von 15 vT der Erträge an Versicheningsbei­
trägen aus dieser Versicherung, 

2. im Bereich der Pensionsversicherung den 
Betrag von 2,5 vT der in Abs. 2 Z 2 bezeichneten 
Erträge . 

nicht übersteigen. 

(4) unverändert. 

Anfall der Leistungen 

§ 55. (1) unverändert. 

(2) Pensionen aus der Pensionsversicherung fal-
len an: . 

1. Hinterbliebenenpensionen, mit Ausnahme sol­
cher nach einem Pensionsempfänger, fallen mit 
Erfüllung der Anspruchsvoraussetzungen an, wenn 
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(3) und (4) unverändert. 

Zusammentreffen eines Pensions anspruches mit 
Erwerbseinkommen aus einer die Pflichtversiche­
rurig nach diesem Bundesgesetz nicht begründen-

den Erwerbstätigkeit 

§ 60. (1) und (2) unverändert. 

(3) Als Erwerbseinkommen im Sinne des Abs. 1 
gilt bei einer gleichzeitig ausgeübten 

a) unselbständigen Erwerbstätigkeit das aus die­
ser Tätigkeit gebührende Entgelt; 

b) selbständigen Erwerbstätigkeit der auf den 
Kalendermonat entfallende Teil der nachge­
wiesenen Einkünfte aus dieser Erwerbstätig­
keit. 

Hinsichtlich der Ermittlung des Erwerbseinkom­
mens aus einem land(forst)wirtschaftlichen Betrieb 
ist § 149 Abs.5 und 6 entsprechend anzuwenden. 

( 4) bis (7) unverändert. 

Zusammentreffen eines Pensionsanspiuches mit 
einer die Pflichtversicherung nach diesem Bundes­

gesetz begründenden Erwerbstätigkeit 

§ 61. Übt der Pensionsberechtigteeine die 
Pflichtversicherung in der Pensionsversicherung 
nach diesem Bundesgesetz begründende selbstän­
dige Erwerbstätigkeit aus, so ruht der Pensionsan-

G S V G - Vo r g e s chi a gen e F ass u n g : 

der Antrag binnen sechs Monaten nach 'Erfüllung 
der Voraussetzungen gestellt wird. Hinterbliebe­
nenpensionen nach einem Pensionsempfänger fal­
len unter der gleichen Voraussetzung mit dem dem 
Versicherungsfall folgenden Monatsersten an. 
Wird der Antrag auf die Pension erst nach Ablauf 
dieser Frist gestellt, so fällt die Pension erst mit 
dem Tag der Antragstellung an. Die Antragsfrist 
verlängert sich bei Waisenpensionsberechtigten um 
die Dauer eines Vedahrens zur Feststellung der 
Vaterschaft und beginnt bei Waisenpensionsberech­
tigten, di~ erst nach dem Eintritt des Versiche­
rungsfalles geboren werden, mit dem Tag der 
Geburt. Bei naChträglicher amtlicher Feststellung 
des Todestages beginnt die Antragsfrist erst mit 
dem Zeitpunkt dieser Feststellung. 

2. Alle übrigen Pensionen fallen mit Edüllung 
der Anspruchsvoraussetzungen an, wenn sie auf 
einen Monatsersten fällt, sonst mit dem der Erfül­
lung der Voraussetzungen folgenden Monatser­
sten, sofern die Pension binnen einem Monat nach 
Edüllung der Voraussetzungen beantragt wird. 
Wird der Antrag auf die Pension erst nach Ablauf 
dieser Frist gestellt, so fällt die Pension mit dem 
Stichtag an. 

(3) und (4) unverändert. 

Zusammentreffen eines Pensionsanspruches mit 
Erwerbseinkommen aus einer die Pflichtversiche­
rung nach diesem Bundesgesetz nicht begründen­

den Erwerbstätigkeit 

§ 60. (1) und (2) unverändert; 

(3) Als Erwerbseinkommen im Sinne des Abs. 1 
gilt bei einer gleichzeitig ausgeübten 

a) unselbständigen Erwerbstätigkeit das aus die­
ser Tätigkeit gebührende Entgelt; 

b) selbständigen Erwerbstätigkeit der auf den 
Kalendermonat entfallende Teil der nachge­
wiesenen Einkünfte aus dieser Erwerbstätig-
keit. ' 

Hinsichtlich der Ermittlung des Erwerbseinkom­
mens aus einem land(forst)wirtschaftlichen Betrieb 
ist § 149 Abs. 5 und 6 entsprechend anzuwenden. 
Als! Erwerbseinkommen im Sinne des Abs. 1 gelten 
auch die im' § 23 Abs. 2 des Bezügegesetzes, 
BGBI. Nr. 273/1972, bezeichneten Bezüge. 

(4) bis (7) unverändert. 

Zusammentreffen eines Pensionsanspruches mit 
einer die Pflichtversicherung nach diesem Bundes­

gesetz begründenden Erwerbstätigkeit 

§ 61. (1) Übt der Pensionsberechtigte eine die 
Pflichtversicherung in der Pensionsversicherung 
nach diesem Bundesgesetz begründende selbstän­
dige Erwerbstätigkeit aus, so ruht der Perisionsan-
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spruch mit Ausnahme eines Anspruches auf Wai­
senpension für die Dauer dieser Erwerbstätigkeit. 

Aufrechnung 

§.71. (1) Der Versicherungsträger darf auf die 
von ihm zu erbringenden Geldleistungen aufrech­
nen: 

1. und 2. unverändert. 

3. von Versicherungsträgern gewährte V or­
schüsse; 

4. unverändert. 

(2) bis (4) unverändert. 

Rückforderung zu Unrecht erbrachter Leistungen 

§ 76. (1) unverändert. 

(2) Das Recht auf Rückforderung gemäß Abs. 1 
verjährt binnen zwei Jahren nach dem Zeitpunkt, in 
dem dem Versicherungsträger bekanntgeworden 
ist, daß die Leistung zu Unrecht erbracht worden 
ist. 

(3) bis (5) unverändert. 

Anspruchsberechtigung für Angehörige 

§ 83. (1) bis (4) unverändert. 

(5) Kommt eine mehrfache Angehärigeneigen­
schaft gemäß Abs. 2 bzw. nach diesem und einem 
anderen Bundesgesetz in Betracht, so wird die Lei­
stung nur einmal gewährt. Leistungspflichtig ist der 
Versicherungsträger, bei dem die Leistung zuerst in 
Anspruch genommen wird. 

GSVG - Vorgeschlagene Fassung: 

spruch mit Ausnahme eines Anspruches auf Wai­
sen pension für die Dauer dieser Erwerbstätigkeit. 

(2) Abs. 1 ist auf Witwen(Witwer)pensionen 
nicht anzuwenden, wenn die die Pflichtversiehe" 
rung nach diesem Bundesgesetz begründende 
Erwerbstätigkeit ausschließlich in der Führung 
eines Betriebes besteht, den der verstorbene 
Betriebsinhaber im Zeitpunkt seines Todes geführt 
hatte oder dessen Führung er schon vorher seinem 

. Ehegatten ganz oder teilweise übertragen hat und 
wenn er in der Folge einen bescheidmäßig zuer­
kannten Anspruch auf eine Erwerbsunfähigkeits­
pension nach § 132 gehabt hat. Eine solche Er­
werbstätigkeit ist jedoch einer E.r;werbstätigkeit im 
Sinne des § 60 gleichzuhalten. 

Aufrechnung 

§ 71. (1) Der Versicherungsträger darf auf die 
von ihm zu erbringenden Geldleistungen aufrech­
nen: 

1. und 2. unverändert. 

3. von Versicherungsträgern gewährte Vor­
schüsse (§ 368 Abs. 2 des Allgemeinen Sozialversi­
cherungsgesetzes ) ; 

4. unverändert. 

(2) bis (4) unverändert. 

Rückforderung zu Unrecht erb'rachter Leistungen 

§ 76. (1) unverändert. 

(2) Das Recht auf Rückforderung nach Abs. 1 

a) besteht nicht, wenn der Versicherungsträger 
zum Zeitpunkt, in dem er erkennen mußte, 
daß die Leistung zu Unrecht erbracht wor­
den ist, die für eine bescheidmäßige Feststel­
lung erforderlichen Maßnahmen innerhalb 
einer angemessenen Frist unterlassen hat; 

b) verjährt binnen drei Jahren nach dem Zeit­
punkt, in dem dem Versicherungsträger 
bekannt geworden ist, daß die Leistung zu 
Unrecht erbracht worden ist. 

(3) bis (5) unverändert. 

Anspruchsberechtigung für Angehörige 

§ 83. (1) bis (4) unverändert. 

(5) Kommt eine mehrfache Angehärigeneigen­
schaft nach diesem und einem anderen Bundesge­
setz in Betracht, so wird die Leistung nur einmal 
gewährt. Leistungspflichtig ist der Versicherungs­
träger, bei dem die Leistung zuerst in Anspruch/ 
genommen wird. 
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(6) Der Ehegatte (Abs. 2 Z 1) gilt nur als Ange­
höriger, soweit es sich nicht um eine Person han­
delt, die im § 2 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die 
Sozialversicherung freiberuflich selbständig 
Erwerbstätiger, BGBl. Nr. 624/1978, angeführt ist. 

KostenbeteiIigung 

§ 86. (1) bis (4) unverändert. 

(5) Der Versicherte hat keinen Kostenanteil zu 
bezahlen: 

a) bei Sachleistungen gemäß den §§ 88, 89 
und 102 Abs. 2; 

b) und c) unverändert. 

( 6) und (7) unverändert. 

Sonstige Maßnahmen zur Erhaltung der Volksge­
sundheit 

§ 89 a. (1) Der Versicherungsträger hat unbe­
schadet seiner sonstigen gesetzlichen Aufgaben 
sowie nach Maßgabe der in der gesonderten Rück­
lage gemäß § 216 Abs. 3 vorhandenen Mittel son­
stige Maßnahmen zur Erhaltung der Volksgesund­
heit durchzuführen. § 132 c des Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetzes gilt, soweit im folgen­
den nichts anderes bestimmt wird, entsprechend. 

(2) unverändert. 

Ärztliche Hilfe 

§ 91. (1) Ärztliche Hilfe wird durch freiberuflich 
tätige Ärzte für die Dauer der Krankheit ohne zeit­
liche Begrenzung als Pflichtleistung gewährt. Der 
ärztlichen' Hilfe gleichgestellt ist eine auf Grund 
ärztlicher Verschreibung erforderliche physiko­
therapeutische oder logopädisch-phoniatrisch­
audiometrische Behandlung durch Personen, die 
gemäß. § 52 Abs. 4 des Bundesgesetzes vom 
22. März 1961, BGBl. Nr. lOt, betreffend die 
Regelung des Krankenpflegefachdienstes, der 
medizinisch-technischen Dienste und der Sanitäts­
hilfsdienste, in der jeweils geltenden Fassung, zur 
freiberuflichen Ausübung des physikotherapeuti­
schen Dienstes bzw. des logopädisch-phoniatrisch­
audiometrischen Dienstes berechtigt sind. 

(2) und (3) unverändert. 

Leistungen 

§ 112. (1) In der Pensionsversicherung nach die­
sem Bundesgesetz sind zu gewähren: 

GSVG - Vorgeschlagene Fassung: 

(6) Der Ehegatte (Abs. 2 Z 1) gilt nur als Ange­
höriger, soweit es sich nicht um eine Person han­
delt, die 

a) im § 2 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die 
Sozialversicherung freiberuflich selbStändig 
Erwerbstätiger, BGBl. Nr. 624/1978, ange­
führt ist, oder 

b) eine Pension nach dem in lit. a genannten 
Bundesgesetz bezieht. 

KostenbeteiIigung 

§ 86. (1) bis (4) unverändert. 

(5) Der Versicherte hat keinen Kostenanteil zu 
bezahlen: 

a) bei Sachleistungen gemäß den §§ 88,89, 89 a, 
101 und 102 Abs. 2; 

b) und c) unverändert. 

(6) und (7) unverändert. 

Sonstige Maßnahmen zur Er}laltung der V olksge­
sundheit 

§ 89a. (1) Der Versicherungsträger hat unbescha­
det seiner anderweitigen gesetzlichen Aufgaben 
sonstige Maßnahmen zur Erhaltung der V olk.sge­
sundheit durchzuführen. § 132c des Allgememen 
Sozialversicherungsgesetzes gilt, soweit. im folgen­
den nichts anderes bestimmt wird, entsprechend. 

(2) unverändert. 

Ärztliche Hilfe 

§ 91. (1) Ärztliche Hilfe wird durch freiberuflich 
tätige Ärzte oder durch Ärzte in Einrichtungen des 
Versicherungsträgers bzw. in Vertragseinrichtun­
gen für die Dauer der Krankheit ohne zeitliche 
Begrenzung als Pflichtleistung gewährt. Der ärztli­
chen Hilfe gleichgestellt ist eine auf Grund ärztli­
cher Verschreibung erforderliche physikotherapeu­
tische oder logopädisch-phoniatrisch~audiometri­
sche Behandlung durch Personen, die gemäß § 52 
Abs. 4 des Bundesgesetzes vom 22. März 1961, 
BGBl. Nr. 102, betreffend die Regelung des Kran­
kenpflegefachdienstes, der medizinisch-technischen 
Dienste und der Sanitätshilfsdienste, in der jeweils 
geltenden Fassung,. zur freiberuflichen Ausübung 
des physikotherapeutischen Dienstes bzw. des logo­
pädisch-phoniatrisch-audiometrischen Dienstes 
berechtigt sind. 

(2) und (3) unverändert. 

Leistungen 

§ 112. (1) In der Pensionsversicherung nach die­
sem Bundesgesetz sind zu gewähren: 
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1. aus den Versicherungsfällen des Alters 
a) die Alterspension (§ 130), 
b) die vorzeitige Alterspension bei langer Versi­

cherungsdauer (§ 131); . 

2. und 3. unverändert. 

(2) unverändert. 

Ersatzzeiten 

§ 116. (1) Als Ersatzzeiten gelten, soweit sie 
nicht als Beitragszeiten anzusehen sind: 

1. unverändert. 

2. Zeiten, in denen ein Versicherter, der am 
. Stichtag (§ 113 Abs. 2) die österreichische Staats­
bürgerschaft besitzt, 

a) und b) unverändert. 
c) auf Grund der Bestimmungen des Wehrge­

setzes 1978 ordentlichen oder außerordentli­
chen Präsenzdienst oder auf Grund der 
Bestim'mungen des Zivildienstgesetzes 
ordentlichen oder außerordentlichen Zivil­
dienst geleistet hat; 

d) unverändert. 

3. und 4. unverändert. 

5. Zeiten, während derer der Versicherte Über­
gangsgeld gemäß § 164 dieses Bundesgesetzes oder 
gemäß § 199 des Allgemeinen Sozialversicherungs­
gesetzes bezogen hat; 

6. und 7. unverändert. 

(2) bis (7) unverändert. 

Wartezeit 
§ 120. (1) unverändert. 

(2) Die Wartezeit entfällt für eine Leistung aus 
dem Versicherungsfall der dauernden Erwerbsun­
fähigkeit oder aus dem Versicherungsfall des 
Todes, . 

a) unverändert. 
b) wenn der Stichtag (§ 113 Abs.2) vor dem 

vollendeten 24. Lebensjahr des Versicherten 
liegt und der Versicherte mindestens sechs 
Versicherungsmonate erworben hat, oder 

c) unverändert. 

(3) Die Wartezeit ist erfüllt, wenn am Stichtag 
(§ 113 Abs. 2) Versicherungsmonate im Sinne die- . 
ses Bundesgesetzes in folgender Mindestzahl vor­
liegen: . 

1. für eine Leistung aus dem Versicherungsfall 
der dauernden Erwerbsunfähigkeit sowie aus dem 

. Versicherungsfall des Todes 

GSVG - Vorgeschlagene Fassung; 

1. aus den Versicherungsfällen des Alters 
a) die Alterspension (§ 130), 
b) die vorzeitige Alterspension bei langer Versi­

cherungsdauer (§ 131), 
c) die vorzeitige Alterspension bei Arbeitslosig-

keit (§ 131 a); . 

2. und 3. unverändert. 

(2) unverändert. 

Ersatzzeiten 

§ 116. (1) Als Ersatzzeiten gelten, soweit sie 
nicht als Beitragszeiten anzusehen sind: 

1. unverändert. 
2. Zeiten, in denen ein Versicherter, der am 

Stichtag (§ 113 Abs. 2) die öster~eichische Staats­
bürgerschaft besitzt, 

a) und b) unverändert. 
c) aufgrund der Bestimmungen des Wehrgeset­

zes 1978 ordentlichen oder außerordentli­
chen Präsenzdienst - ausgenommen Zeiten 
einer Pflichtversicherung gemäß § 8 Abs. 1 
Z 5. des Allgemeinen Sozialversicherungsge­
setzes - oder aufgrund der Bestimmungen 
des Zivildienstgesetzes ordentlichen oder 
außerordentlichen Zivildienst geleistet hat; 

d) unverändert. 

3. und 4. unverändert. 

5. Zeiten, während derer der Versicherte Über­
gangsgeld gemäß § 164 dieses Bundesgesetzes, 
gemäß § 199 bzw. § 306 des Allgemeinen Sozialver­
sicherungsgesetzes oder gemäß § 156 des Bauern­
Sozialversicherungsgesetzes bezogen hat; 

6. und 7. unverändert. 

(2) bis (7) unverändert. 

Wartezeit 
§ 120. (1) unverändert .. 

(2) Die Wartezeit entfällt für eine Leistung aus 
dem Versicherungsfall der dauernden Erwerbsun­
fähigkeit oder aus dem Versicherungsfall des 
Todes, 

a) unverändert. 
b) wenn der Stichtag (§ 113 Abs.2) vor dem 

vollendeten 27. Lebensj ahr des Versicherten 
liegt und der Versicherte mindestens sechs 
Versicherungsmonate erworben hat, oder 

c) unverändert. 

(3) Die Wartezeit ist erfüllt, wenn am Stichtag 
(§ 113 Abs. 2) Versicherungsmonate im Sinne die­
ses Bundesgesetzes in folgender Mindestzahl vor­
liegen: 

1. für eine Leistung aus dem Versicherungsfall 
der dauernden Erwerbsunfähigkeit sowie aus dem 
Versicherungsfall des Todes 
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a) unverändert. 
b) wenn der Stichtag nach Vollendung des 

55. Lebensjahres bei männlichen, nach Voll­
endung des 50. Lebensjahres bei weiblichen ~ 
Versicherten liegt, erhöht sich dieWartezeit 
nach lit. a je nach dem Lebensalter des (der) 
Versicherten für jeden weiteren Lebensmonat 
um jeweils ein Monat bis zum Höchstausmaß 
von 180 Monaten; 

2. unverändert. 

( 4) bis (6) unverändert. 

Bemessungsgrundlage 

§ 122. (1) unverändert. 

(2) Für die Ermittlung der Bemessungszeit kom­
men die innerhalb der letzten zehn Kalenderj ahre 
vor dem Bemessungszeitpunkt gelegenen Versiche­
rungsmonate im Sinne des § 119 in Betracht. Fallen 
in diesen Zeitraum neutrale Zeiten (§ 121), so ver­
längert er sich um diese Zeiten. Bemessungszeit­
punkt ist der Stichtag (§ 113 Abs. 2). 

(3) und (4) unverändert. 

Alterspension 

§ 130. (1) Anspruch auf Alterspension hat der 
Versicherte nach Vollendung des 65. Lebensjahres, 

. die Versicherte nach Vollendung des 60. Lebens­
jahres, wenn die Wartezeit (§ 120) erfüllt ist, der 
( die) Versicherte am Stichtag (§ 113 Abs. 2) weder 
in der Pensionsversicherung nach dem Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetz noch nach dem Bauern­
Sozialversicherungsgesetz pflichtversichert ist und 
die für den Versicherten in Betracht kommende 
weitere Anspruchsvoraussetzung gemäß Abs. 2 
zutrifft. Eine Pflichtversicherung aufgrund einer 
Beschäftigung als Hausbesorger im Sinne des 
Hausbesorgergesetzes hat hiebei außer Betracht zu 
bleiben. 

(2) und (3) unverändert. 

GSVG - Vorgeschlagene Fassung: 

a) unverändert. 
b) wenn der Stichtag nach Vollendung des 

55. Lebensjahres bei männlichen, nach Voll­
endung des 50. Lebensjahres bei weiblichen 
Versicherten liegt, erhöht sich die Wartezeit 
nach lit. a je nach dem Lebensalter des (der) 
Versicherten für jeden weiteren Lebensmonat 
um jeweils einen Monat bis zum Höchstaus­
maß von 180 Monaten; 

2. unverändert. 

( 4) bis (6) unverändert. 

Bemessungsgrundlage 

§ 122. (1) unverändert. 

(2) Für die Ermittlung der Bemessungszeit kom­
men die letzten 120 Versicherungsmonate im Sinne 
des § 119 in Betracht, die vor dem Kalenderjahr lie­
gen, in das der Bemessungszeitpunkt fällt. Bemes­
sungszeitpunkt ist der Stichtag (§ 113 Abs. 2). 

(3) und (4) unverändert. 

Alterspension 

§ 130. (1) Anspruch auf Alterspension hat der 
Versicherte nach Vollendung des 65. Lebensjahres, 
die Versicherte nach Vollendung des 60. Lebens­
jahres, wenn die Wartezeit (§ 120) edüllt ist, der 
(die) Versicherte am Stichtag (§ 113 Abs. 2) weder 
in der Pensionsversicherung nach dem Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetz noch nach dem Bauern­
Sozialversicherungsgesetz pflichtversichert . ist und 
die für den Versicherten in Betracht kommende 
weitere Anspruchsvoraussetzung gemäß Abs. 2 
zutrifft. Eine Pflichtversicherung aufgrund einer 
Beschäftigung als Hausbesorger im Sinne des 
Hausbesorgergesetzes und eine Pflichtversicherung 
aufgrund eines am Stichtag bereits beendeten 
Beschäftigungsverhältnisses, aus dem dem (der) 
Versicherten noch ein Anspruch auf Kündigungs~ 
entschädigung oder ein Anspruch auf Insolvenz­
Ausfallgeld anstelle von Kündigungsentschädigung 
zusteht, haben hiebei außer Betracht zu bleiben. 

(2) und (3) unverändert. 

Vorzeitige Alterspension bei Arbeitslosigkeit 

§ 131 a. (1) Anspruch auf vorzeitige Alterspen­
sion bei Arbeitslosigkeit hat der Versicherte nach 
Vollendung des 60. Lebensjahres, die Versicherte 
nach Vollendung des 55. Lebensjahres, wenn die 
Wartezeit erfüllt ist (§ 120), der (die) Versicherte 
am Stichtag (§ 113 Abs. 2) nicht selbständig 
erwerbstätig ist, die weitere Voraussetzung des 
§ 130 Abs. 2 edüllt hat und innerhalb der letzten 
fünfzehn Monate vor dem Stichtag (§ 113 Abs. 2) 
mindestens 52 Wochen wegen Arbeitslosigkeit eine 
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Begriff der dauernden Erwerbsunfähigkeit 

§ 133. (1) unverändert. 

(2) Als erwerbsunfähig gilt ferner der (die) Versi­
. cherte, 

a) und b) unverändert. 

wenn er (sie) infolge von Krankheit oder anderen 
Gebrechen oder Schwäche seiner (ihrer) körperli­
chen oder geistigen Kräfte dauernd außerstande ist, 
jener selbständigen Erwerbstätigkeit nachzugehen, 
die er (sie) zuletzt durch mehr als 60 Kalendermo­
nate ausgeübt hat. 

(3) Wurden dem (der) Versicherten Maßnahmen 
der Rehabilitation gewährt, durch die das im § 157 
Abs. 3 angestrebte Ziel erreicht worden ist, so gilt 
er (sie) auch als erwerbsunfähig im Sinne des 

GSVG Vorgeschlagene Fassung: 

Geldleistung aus der Arbeitslosenversicherung 
bezogen hat, für die weitere Dauer der Arbeitslo­
sigkeit. Dem Bezug von Geldleistungen aus der 
Arbeitslosenversicherung stehen gleich 

1. das Vorliegen einer neutralen Zeit gemäß 
§ 234 Abs. 1 Z 2 des Allgemeinen Sozialversiche­
rungsgesetzes, 

2. eine Ersatzzeit gemäß § 227 Z 6 des Allgemei­
nen Sozialversicherungsgesetzes, 

3. ein Zeitraum von höchstens neun Monaten, 
für den eine Vergütung aus Anlaß der Beendigung 
des Dienstverhältnisses (§ 49 Abs. 3 Z 7 des Allge­
meinen Sozialversicherungsgesetzes) gewährt wird, 

4. Zeiten der Arbeitslosigkeit, für die Kündi­
gungsentschädigung gebührt, 

5. Zeiten des Bezuges von Überbrückungshilfe 
nach dem Überbrückungshilfegesetz. 

Bei der Feststellung der Voraussetzungen für einen 
solchen Anspruch haben jedoch Beitragsmonate 
der freiwilligen Versicherung für die Erfüllung der 
Wartezeit außer Ansatz zu bleiben. 

(2) Die Pension nach Abs. 1 fällt mit dem Tag 
weg, an dem der (die) Versicherte eine unselbstän­
dige oder selbständige Erwerbstätigke;it aufnimmt; 
eine Erwerbstätigkeit, aufgrundderer ein Erwerbs­
einkommen bezogen wird, das das nach § 5 Abs. 2 
lit. c des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes 
jeweils in Betracht kommende Monatseinkommen 
nicht übersteigt, bleibt hiebei unberücksichtigt. Ist 
die Pension aus diesem Grund weggefallen und 
endet die Erwerbstätigkeit, so lebt die Pension auf 
die dem Träger der Pensionsversicherung erstattete 
Anzeige über das Ende der Erwerbstätigkeit im frü­
her gewährten Ausmaß mit dem dem, Ende der 
Erwerbstätigkeit folgenden Tag wieder auf. 

Begriff der dauernden Erwerbsunfähigkeit 

§ 133. (1) unverändert. 

(2) Als erwerbsunfähig gilt ferner der (die) Versi­
cherte, 

a) und b) unverändert. 

wenn er (sie) infolge von Krankheit oder anderen 
Gebrechen oder Schwäche seiner (ihrer) körperli­
chen oder geistigen Kräfte dauernd außerstande ist, 
jener selbständigen Erwerbstätigkeit nachzugehen, 
die er (sie) zuletzt durch mindestens 60 Kalender­
monate ausgeübt hat. Hiebei sind, soweit nicht 
ganze Kalendermonate dieser Erwerbstätigkeit vor­
liegen, jeweils 30 Kalendertage zu einem Kalender­
monat zusammenzufassen. 

(3) Wurden dem (der) Versicherten Maßnahmen 
der Rehabilitation gewährt, durch die das im § 157 
Abs. 3 angestrebte Ziel erreicht worden ist, so gilt 
er (sie) auch als erwerbsunfähig im Sinne des 
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Abs. 2, wenn seine (ihre) persönliche Arbeitslei­
stung zur Aufrechterhaltung des Betriebes notwen­
dig war, und er (sie) infolge von Krankheit oder 
anderen Gebrechen oder Schwäche seiner (ihrer) 
körperlichen oder geistigen Kräfte dauernd außer­
stande ist, einer selbständigen Erwerbstätigkeit 
nachzugehen, die eine ähnliche Ausbildung sowie 
gleichwertige Kenntnisse und Fähigkeiten wie die 
Erwerbstätigkeit erfordert, zu der die Rehabilita­
tion den Versicherten (die Versicherte) befähigt hat 
und die er (sie) zuletzt durch mehr als 36 Kalender­
monate ausgeübt hat. 

Witwen(Witwer)pension 

§ 136. (1) Anspruch auf Witwen(Witwer)pension 
hat die Witwe nach dem Tod des versicherten Ehe­
gatten bzw. der Witwer nach dem Tod der versi­
cherten Ehegattin, wenn sie (er) die Erwerbstätig­
keit, die die Pflichtversicherung des verstorbenen 
Ehegatten begründet hatte, nicht fortführt. 
Anspruch auf Witwen(Witwer)pension hat auch die 
Witwe (der Witwer), die (der) nach dem Tod des 
versicherten Ehegatten (der versicherten Ehegattin) 
dessen (deren) Erwerbstätigkeit fortgeführt hat, 
wenn die ihr (ihm) zustehende Berechtigung zur 
Fortführung der Erwerbstätigkeit des verstorbenen 
Ehegatten (der verstorbenen Ehegattin) bzw. das 
Gesellschaftsverhältnis erloschen ist; hat sie (er) die 
Erwerbstätigkeit mindestens drei Jahre fortgeführt, 
gebührt die Witwen(Witwer)pension nur, wenn im 
Zeitpunkt der Aufgabe der Erwerbstätigkeit ein 
Anspruch auf eine Leistung aus einem Versiche­
rungsfall des Alters nicht besteht. 

(2) bis (4) unverändert. 

Ausmaß der Alters( Erwerbsunfähigkeits )pension 

§ 139. (1) Die Leistungen aus den Versicherungs­
fällen des Alters und die Erwerbsunfähigkeitspen­
sion bestehen aus dem Steigerungs betrag und dem 
Kinderzuschlag, bei Vorliegen einer Höherversi­
cherung auch aus dem besonderen Steigerungsbe­
trag nach § 141 Abs. 1. 

(2) bis (4) unverändert. 

Kinderzuschlag 

§ 140. (1) Der sich nach § 139 ergebende Hun­
dertsatz erhöht sich bei einer weiblichen Versicher­
ten für jedes lebendgeborene Kind, sofern die Ver­
sicherte im Zeitpunkt der Geburt ihren W öhnsitz 
im Inland hat, unbeschadet Abs. 2 und 4, im Aus­
maß von 3 vH der Bemessungsgrundlage, wenn 
mehrere Bemessungsgrundlagen angewendet wer­
den, der höchsten Bemessungsgrundlage (Kinder­
zuschlag). 

GSVG - Vorgeschlagene Fassung: 

Abs.2, wenn seine (ihre) persönliche Arbeitslei­
stung zur Aufrechterhaltung des Betriebes notwen­
dig war und er (sie) infolge von Krankheit oder 
anderen Gebrechen oder Schwäche seiner (ihrer) 
körperlichen oder geistigen Kräfte dauernd außer­
stande ist, jener selbständigen Erwerbstätigkeit 
nachzugehen, zu der die Rehabilitation den Versi­
cherten (die Versicherte) befähigt hat und die er 
(sie) zuletzt durch mindestens 36 Kalendermonate 
ausgeübt hat. Abs. 2 letzter Satz gilt entsprechend. 

Witwen(Witwer)pension 

§ 136. (1) Anspruch auf Witwen(Witwer)pension 
hat die Witwe nach dem Tod des versicherten Ehe­
gatten bzw. der Witwer nach de,m Tod der versi­
cherten Ehegattin. Nimmt die Witwe (der Witwer) 
die Alters(Erwerbsunfähigkeits)pension gemäß 
§ 134 in Anspruch, so steht ihr (ihm) ein Anspruch 
auf WitweJ?(Witwer)pension ni~ht zu. 

(2) bis (4)unveränden. 

Ausmaß der Alters(Erwerbsunfähigkeits )pension 

§ 13 9. (1)' Die Leistungen aus den Versicherungs­
fällen des Alters und die Erwerbsunfähigkeitspen­
sion bestehen aus dem Steigerungs betrag und dem 
Kinderzuschlag, bei Vorliegen einer Höherversi­
cherung auch aus dem besonderen Steigerungsbe­
trag nach § 141 Abs. 1. Der Steigerungsbetrag ist 
ein Hundertsatz der Bemessungsgrundlage. -

(2) bis (4) unverändert. 

KhIderzuschlag 

§ 140. (1) Der sich nach § 139 ergebende Hun­
dertsatz erhöht sich bei einer weiblichen Versicher­
ten für jedes lebendgeborene Kind, sofern die Ver­
sicherte im Zeitpunkt der Geburt ihren Wohnsitz 
im Inland hat, unbeschadet Abs. 2 und 3, im Aus­
maß von 3 vH der Bemessungsgrundlage, wenn 
mehrere Bemessungsgrundlagen angewendet wer­
den, der höchsten Bemessungsgrundlage (Kinder­
zuschlag). 
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(2) Die Summe der Hundertsätze nach Abs. 1 
und § 139 Abs. 2 dar! bei Vorliegen von weniger als 
61 Versicherungsmonaten 27 nicht übersteigen. 
Dieser Hundertsatz erhöht sich für jeden weiteren 
Versicherungsmonat vom 61. Monat bis ' zum 
359. Monat um 0,1. 

(3) Wird ein Kind an Kindesstatt angenommen 
und wird die Wahlkindschilft vor Vollendung des 
dritten Lebensjahres des Kindes begründet, so 
gebührt der Kinderzuschlag der Adoptivmutter 
anstelle der im Abs. 1 bezeichneten Versicherten. 

(4) Bei Vorliegen von mehr als 359 Versiche­
rungsmonaten gebührt keine Erhöhung des sich 
nach § 139 ergebenden Hundertsatzes. 

Ausmaß der Witwen(Witwer)pension 

§ 145. (1) Die Witwen(Witwer)pension beträgt, 
wenn der (die) Versicherte im Zeitpunkt des Todes 

a) und b) unverändert. ' 
c) Anspruch auf Erwerbsunfähig-

keits(Alters)pension und nach deren Anfall 
weitere Beitragszeiten der Pflichtversiche­
rung nach diesem Bundesgesetz, dem Allge­
meinen Sozialversicherungsgesetz oder dem 
Bauern-Sozialversicherungsgesetz -erworben 
hatte, 60 vH der Erwerbsunfähig­
keits(Alters)pension; hiebei ist das Äusmaß 
der in der Erwerbsunfähigkeits(Alters)pen­
sion berücksichtigten Steigerungs beträge 
(§ 140 Abs. 2) um die auf diese Beitragszeiten 
entfallenden Steigerungsbeträge zu erhöhen, 
und zwar bis zum Höchstausmaß von 
540 Versicherungsmonaten; ein in der 
Erwerbsunfähigkeits(Alters) pension allenfalls 
berücksichtigter Zurechnungszuschlag (§ 139 
Abs. 3) vermindert sich entsprechend. 

Bei der Bemessung der Witwen(Witwer)pension 
haben Kinderzuschlag, Kinderzuschüsse und Hilf-
10senzuschuß außer Ansatz zu bleiben. 

(2) bis (4) unveränd~rt. 

Voraussetzungen für den Anspruch auf Ausgleichs-
zulage ' 

§ 149. (1) und (i) unverändert. 

(3) Nettoeinkommen im Sinne der Abs. 1 und 2 
ist, soweit im folgenden nichts anderes bestimmt 
wird, die Summe sämtlicher Einkünfte in Geld oder 
Geldeswert nach Ausgleich mit Verlusten und ver­
mindert um die gesetzlich geregelten Abzüge. Für 

GSVG - Vorgeschlagene Fassung: 

(2) Die Summe der Hundertsätze nach Abs. 1 
und nach § 139 Abs. 2 in Verbindung mit § 139 
Abs. 3 darf einen Grenzhundertsatz nicht überstei­
gen; dieser beträgt bei , Vorliegen von weniger als 
61 Versicherungsmonaten 27. Er erhöht sich für 
jeden weiteren Versicherungsmonat ab dem 
61. Monat um 0,1, darf jedoch 57 nicht überstei­
gen. 

(3) Liegt der Stichtag (§ 113 Abs. 2) vor der Voll­
endung des 50. Lebensjahres, so sind für die Fest­
stellung des Grenzhundertsatzes nach Abs. 2 den 
Versicherungsmonaten auch Kalendermonate 
zuzurechnen, die zwischen dem Stichtag und dem 
Monatsersten nach der Vollendung des 50. Lebens­
jahres liegen, soweit der Grenzhundertsatz 57 nicht 
übersteigt. 

(4) Wird ein Kind an Kindesstatt angenommen 
und wird die Wahlkindschaft vor Vollendung des 
dritten Lebensjahres des Kindes begründet, so 
gebührt der Kin'derzuschlag der Adoptivmutter 
anstelle der im Abs. 1 bezeichneten Versicherten. 

Ausmaß der Witwen(Witwer)pension 

§ 145. (1) Die Witwen(Witwer)pension beträgt, 
wenn der (die) Versicherte im Zeitpunkt des Todes 

a) und b) unverändert. 
c) Anspruch auf Erwerbsunfähig-

keits(Alters)pension und nach deren Anfall 
weitere Beitragszeiten der Pflichtversiche­
rung nach diesem Bundesgesetz, dem Allge­
meinen Sozialversicherungsgesetz oder dem 
Bauern-Sozialversicherungsgesetz erworben 
hatte, 60 vH der Eiwerbsunfähig-

, keits(Alters)pension; hiebei ist das Ausmaß 
der 'in der Erwerbsunfähigkeits(Alters)pen­
sion berücksichtigten Steigerungs beträge 
(§ 139 Abs. 2) um die auf diese Beitragszeiten 
entfallenden Steigerungsbeträge zu erhöhen, 
und zwar bis zum Höchstausmaß von 
540 Versicherungsmonaten; ein in der 
Erwerbsunfähigkeits(A1ters )pension allenfalls 
berücksichtigter Zurechnungszuschlag (§ 139 
Abs. 3) vermindert sich entsprechend. 

Bei der Bemessung der Witwen(Witwer)pension 
haben Kinderzuschlag, Kinderzuschüsse und Hilf-
10senzuschuß außer Ansatz zu bleiben. 

(2) bis (4) unverändert. 

Voraussetzungen für den Anspruch auf Ausgleichs­
, zulage 

§ 149. (1) und (2) unverändert. 

(3) Nettoeinkommen im Sinne der Abs. 1 und 2 
ist, soweit im folgenden nichts anderes bestimmt 
wird, die Summe sämtlicher Einkünfte in Geld oder 
Geldeswert nach Ausgleich mit Verlusten und ver­
mindert um die gesetzlich geregeiteA Abzüge. Für 
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die Bewertung der Sachbezüge gilt, soweit nicht 
Abs.7 anzuwenden ist, die Bewertung für Zwecke 
der Lohnsteuer. 

(4) bis (11) unverändert. 

(12) Die gemäß Abs. 7 bis 11 errechneten monat­
lichen Einkommensbeträge sind bei der erstmaligen 
Ermittlung mit dem· Produkt der seit 1. Jänner 1974 
festgesetzten Anpassungsfaktoren (§ 47) unter 
Bedachtnahme auf § 51 zu vervielfachen. In diesem 
Produkt der Anpassungsfaktoren ist jedoch für das 
Kalenderjahr 1983 der festgesetzte Anpassungfak­
tor außer Acht zu lassen und für das Kalender­
jahr 1984 nur der um 0,5 erhöhte halbe für dieses 
Kalenderjahr festgesetzte Anpassungsfaktor zu 
berücksichtigen. An die Stelle der so ermittelten 
Beträge treten ab 1. Jänner eines jeden Jahres die 
unter Bedachtnahme auf § 51 mit dem jeweiligen 
Anpassungsfaktor (§ 47) vervielfachten Beträge. 

Unterhaltsansprüche und Nettoeinkommen 

§ 151. (1) und (2) ~nverändert. 

(3) Wenn und solange das Nettoeinkommen des 
Unterhaltspflichtigen in den Fällen des Abs. 1 lit. a 
und b nicht nachgewiesen wird,· ist anzunehmen, 
daß die Höhe der monatlichen Unterhaltsverpflich­
tung 30 vH der Höchstbeitragsgrundlage (§ 48 
Abs. 3) beträgt. Ist die Unterhaltsforderung trotz 
durchgeführter Zwangsmaßnahmen einschließlich 
gerichtlicher Exekutionsführung uneinbringlich 
oder erscheint die Verfolgung des Unterhaltsan­
spruches offenbar aussichtslos, unterbleibt eine 
Zurechnung zum Nettoeinkommen. 

( 4) unverändert. 

Anwendung der Bestimmungen über die Pensionen 
auf die Ausgleichszulage . 

§ 152. (1) unverändert. 

GSVG - Vorgeschlagene Fassung: 

die Bewertung der Sachbezüge gilt, soweit nicht 
Abs. 7 anzuwenden ist, die Bewertung für Zwecke 
der Lohnsteuer mit der Maßgabe, daß als Wert der 
vollen freien Station der Betrag von 2 040 S heran­
zuziehen ist; an die Stelle dieses Betrages tritt ab 
1. Jänner eines jeden Jahres erstmals ab 1. Jän­
ner 1987, der unter Bedachtnahme auf § 51 mit der 
jeweiligen Aufwertungszahl (§ 47) vervielfachte 
Betrag. 

(4) bis (11) unverändert. 

(12) Die gemäß Abs. 7 bis 11 errechneten monat­
licht;n Einkommensbeträge sind bei der erstmaligen 
Ermittlung mit dem Produkt der seit 1. Jänner 1974 
festgesetzten Anpassungsfaktoren (§ 47) unter 
Bedachtnahme auf § 51 zu vervielfachen. In diesem 
Produkt der Anpassungsfaktoren ist jedoch 

1. für das Kalenderjahr 1983 der festgesetzte 
Anpassungsfaktor außer Acht zu lassen, 

2. für das Kalenderjahr 1984 nur der um 0,5 
erhöhte halbe für dieses Kalenderjahr festgesetzte 
Anpassungsfaktor und für das Kalenderjahr 1986 
anstelle des Anpassungsfaktors der Faktor 1,03 zu 
berücksichtigen. 

An die Stelle der so ermittelten Beträge treten ab 
1. Jänner eines jeden Jahres die unter Bedacht­
nahme auf § 51 mit dem jeweiligen Anpassungsfak­
tor (§ 47) vervielfachten Beträge. 

Unterhaltsansprüche und Nettoeinkommen 

§ 151. (1) und (2) unverändert. 

(3) Wenn und solange das Nettoeinkommen des 
Unterhaltspflichtigen in den Fällen des Abs. 1 lit. a 
und b nicht nachgewiesen wird, ist anzunehmen, 
daß die Höhe der monatlichen Unterhaltsverpflich­
tung 30 vH der Hächstbeitragsgrundlage (§ 48 
Abs. 3) beträgt. Eine Zurechnung zum Nettoein­
kommen unterbleibt in dem Ausmaß, in dem die 
Unterhalts forderung trotz durchgeführter Zwangs­
maßnahmen einschließlich gerichtlicher Exeku-.· 
tionsführung uneinbringlich oder die Verfolgung 
eines Unterhalts anspruchs offenbar aussichtslos ist. 

( 4) unverändert. 

Anwendung der Bestimmungen über die Pensionen 
auf die Ausgleichszulage 

§ 152. (1) unverändert. 
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(2) Bei Anwendung der Bestimmungen der §§ 58 
Abs. 3 Z 2,60,61 a, 62 und 63 ist die Ausgleichszu­
lage außer Betracht zu lassen. 

Angehörige 

§ 159. (1) Als Angehörige gelten 

1. der Ehegatte, wenn er kein Erwerbseinkom­
men bzw. keine Einkünfte aus Pensionen oder 
Ruhe(Versorgungs)genüssen einer öffentlich-recht­
lichen Körperschaft bezieht; Erwerbseinkommen 
bzw. Einkünfte unter den im § 5 Abs. 2 des Allge­
meinen "Sozialversicherungsgesetzes genannten, 
jeweils geltenden Beträgen sowie Erwerbseinkom­
men aus einem land(forst)wirtschaftlichen Betrieb 
haben hiebei außer Betracht zu bleiben. 

2. die Kinder (§ 128). 

(2) unverändert. 

Übergangsgeld 

§ 164. (1) Der Versicherungsträger hat dem Ver­
sicherten für die Dauer der Gewährung von medi­
zinischen Maßnahmen der Rehabilitation oder 
einer Ausbildung gemäß § 161 Abs. 2 Z 1 ein Über­
gangs geld zu leisten. Übergangsgeld für die Dauer 
der Gewährung von medizinischen Maßnahmen 
der Rehabilitation gebührt ab Beginn der 
27. Woche nach dem letztmaligen Eintritt des Ver­
sicherungsfallesder Krankheit (§ 80 Abs. 1 Z 1), 
die mit der Gewährung dieser Maßnahmen der 
Rehabilitation in Zusammenhang steht. 

(2) bis (6) unverändert. 

Ersatzanspruch des Trägers der Sozialhilfe 

§ 185. (1) und (2) unverändert. 

(3) Wird ein Pensionsberechtigter auf Kosten 
eines Trägers der Sozialhilfe in einem Alters(Sie­
chen)heim oder Fürsorgeerziehungsheim, einer 
Heil- und Pflege anstalt für Nerven- und Geistes­
kranke, "einer Trinkerheilstätte oder einer ähnlichen 
Einrichtung verpflegt, so geht für die Zeit dieser 
Anstaltspflege der Anspruch auf Pension (ein­
schließlich allfälliger Zulagen und Zuschläge) bis 
zur Höhe der PflegegebühreI!, höchstens jedoch bis 
zu 80 vH, wenn der Pensionsberechtigte aufgrund 
einer gesetzlichen Verpflichtung für den Unterhalt 
eines Angehörigen zu sorgen hat, bis zu 50 vH die­
ses Anspruches auf den Träger der Sozialhilfe über. 
Der vom Anspruchsübergang erfaßte Betrag ver­
mindert sich für jeden weiteren unterhaltsberech­
t~gten Angehörigen um je 10 vH dieses Anspruches. 
Wenn und soweit die Pflegegebühren durch den 
vom Anspruchsübergang erfaßten Betrag noch 
nicht gedeckt sind, geht auch ein allfälliger 
Anspruch auf Hilflosenzuschuß höchstens bis zu 

GSVG - Vorgeschlagene Fassung: 

(2) Bei Anwendung der Bestimmungen der §§ 60, 
61 a, 62 und 63 ist die Ausgleichszulage außer 
Betracht zu lassen. 

Angehörige 

§ 159. (1) Als Angehörige gelten der Ehegatte 
und die Kinder im Sinne des § 83. 

(2) unverändert. 

Übergangsgeld 

§ 164. (1) Der Versicherungsträger hat dem Ver­
sicherten für die.Dauer der Gewährung von medi­
zinischen Maßn'ahmen der Rehabilitation oder 
einer Ausbildung gemäß § 161 Abs. 2 Z 1 ein Über­
gangsgeld zu leisten. 

(2) bis (6) unverändert. 

Ersatzanspruch des Trägers der Sozialhilfe 

§ 185. (1) und (2) unverändert. 

(3) Wird ein Pensionsberechtigter auf Kosten 
eines Trägers der Sozialhilfe in einem Alters(Sie­
chen)heim oder Fürsorgeerziehungsheim, einer 
Heil- und Pflegeanstalt für Nerven- und Geistes­
kranke, einer Trinkerheilstätte oder einer ähnlichen 
Einrichtung bzw. außerhalb einer dieser Einrich­
tungen im Rahmen eines Familienverbandes oder 
auf einer von einem Träger der öffentlichen Wohl­
fahrtspflege oder von einer kirchlichen oder ande­
ren karitativen Vereinigung geführten Pflegestelle 
verpflegt, so geht für die Zeit dieser Pflege der 
Anspruch auf Pension (einschließlich allfälliger 
Zulagen und Zuschläge) bis zur Höhe der Ver­
pflegskosten, höchstens jedoch bis zu 80 vH, wenn 
der Pensions berechtigte aufgrund einer gesetzli­
chen Verpflichtung für den Unterhalt eines Ange­
hörigen zu sorgen hat, bis zu 50 vH dieses Anspru­
ches auf den Träger der Sozialhilfe über. Der vom 
Anspruchsübergang erfaßte Betrag vermindert sich 
für jeden weiteren unterhaltsberechtigten Angehö-

775 der Beilagen XVI. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)36 von 39

www.parlament.gv.at



77 5 der Beilagen 37 

GSVG - Geltende Fassung: 

80 vH auf den Träger der Sozialhilfe über. Die 
dem Pensions berechtigten für seine Angehörigen 
zu belassenden Beträge können vom Versiche­
rungsträger unmittelbar an die Angehörigen ausge­
zahlt werden. 

(4) unverändert. 

Versicherungsvertreter 

§ 197. (1 ) bis (4) unverändert. 

(5) Die Mitglieder der Verwaltungskörper verse­
hen ihr Amt auf Grund einer öffentlichen Ver­
pflichtung als Ehrenamt; ihre Tätigkeit in Aus­
übung dieses Amtes begründet kein Dienstverhält­
nis zum Versicherungsträger. Den Mitgliedern der 
Verwaltungskörper, ferner den aus ihrer Funktion 
ausgeschiedenen Obmännern, Obmann-Stellvertre­
tern, Vorsitzenden und V orsitzenden-Stellvertre­
tern des Überwachungsausschusses, Vorsitzenden 
und Vorsitzenden-Stellvertretern der Landesstel­
lenausschüsse sowie den Hinterbliebenen der 
genannten Funktionäre können jedoch Entschädi­
gungen gewährt werden. Die Entscheidung über 
die Gewährung der Entschädigungen sowie über 
ihr Ausmaß obliegt dem Vorstand. Der Bundesmi­
nister für soziale Verwaltung hat hiefür nach Anhö­
rung des Hauptverbandes der österreichischen 
Sozialversicherungsträger Grundsätze aufzustellen 
und für verbindlich zu erklären; in diesen Grund­
sätzen sind einheitliche Höchstsätze für Reiseko­
stenentschädigungen und Sitzungsgelder sowie 
unter Berücksichtigung des örtlichen Wirkungsbe­
reiches, der Zahl der Versicherten und der Dauer 
der Funktionsausübung 

a) Höchstsätze für die Funktionsgebühren der 
Mitglieder der Verwaltungs körper festzuset­
zen und 

b) das Höchstausmaß und die Voraussetzungen 
für die Gewährung von Entschädigungen an 
ausgeschiedene Funktionäre bzw. deren Hin­
terbliebene in der Weise zu regeln, daß die 
Gewährung der Entschädigung unter 
Bedachtnahme auf die Richtlinien für die 
pensionsrechtlichen Verhältnisse der Sozial­
versicherungsbediensteten von der Errei­
chung eines. bestimmten Anfallsalters sowie 
von einer Mindestdauer der Ausübung der 
Funktion abhängig gemacht wird; ferner ist 

. vorzusehen, daß auf die Entschädigung alle 
Einkünfte des ausgeschiedenen Funktionärs 
bzw. der Hinterbliebenen mit Ausnahme der 
Pension aus der gesetzlichen Sozialversiche­
rung anzurechnen sind; nicht anzurechnen 
ist ferner ein Ruhe- oder Versorgungsgenuß 
von einer öffentlich-rechtlichen Gebietskör-

GSVG - Vorgeschlagene Fassung: 

rigen um je 10 vH dieses Anspruches. Wenn und 
soweit die Pflege gebühren durch den vom 
Anspruchsübergang erfaßten Betrag noch nicht 
gedeckt sind, geht auch ein allfälliger Anspruch auf 
Hilfiosenzuschuß höchstens bis zu 80 vH auf den 
Träger der Sozialhilfe über. Die dem Pensionsbe­
rechtigten für seine Angehörigen zu belassenden 
Beträge können vom Versicherungsträger unmittel­
bar an die Angehörigen ausgezahlt werden. 

(4) unverändert. 

Versicherungsvertreter 

§ 197. (1) bis (4) unverändert. 

(5) Die Mitglieder der Verwaltungskörper verse­
hen ihr Amt auf Grund einer öffentlichen Ver­
pflichtung als Ehrenamt; ihre Tätigkeit in Aus­
übung dieses Amtes begründet kein Dienstverhält­
nis zum Versicherungsträger. Den Mitgliedern der 
Verwaltungskörper, ferner den aus ihrer Funktion 
ausgeschiedenen Obmännern, Obmann-Stellvertre­
tern, Vorsitzenden und Vorsitzenden-Stellvertre­
tern des Überwachungs ausschusses, Vorsitzenden 
und Vorsitze~den-Stellvertretern der Landesstel­
lenausschüsse \" s~wie den Hi~terbliebenen d~r 
genannten Funktionäre können Jedoch Entschädi­
gungen gewährt werden. Die Entscheidung über 
die Gewährurlg der Entschädigungen sowie über 
ihr Ausmaß obliegt dem Vorstand. Der Bundesmi­
nister für soziale Verwaltung hat hiefür nach Anhö­
rung des Hauptverbandes der österreichischen 
Sozialversichetungsträger Grundsätze aufzustellen 
und für verbirldlich zu erklären; in diesen Grund­
sätzen sind eihheitliche Höchstsätze für Reiseko­
stenentSchädi~ungen und Sitzungsgelder sowie 
unter Berücksichtigung des örtlichen Wirkungsbe­
reiches, der Z~hl der Versicherten und der Dauer 
der Funktions~usübung 

a) Höchstsktze für die Funktionsgebühren der 
Mitglieder der Verwaltungskörper festzuset­
zen und 

b) das Höchstausmaß und die Voraussetzungen 
für die yewährung von Entschädigungen an 
ausgescHiedene Funktionäre bzw. deren Hin­
terblieb~ne in der Weise zu regeln, daß die 
Gewähr~ng der Entschädigung unter 
Bedachthahme auf die Richtlinien für die 
pensions1rechtlichen Verhältnisse der Sozial­
versichetungsbediensteten von der Errei­
chung e!ines bestimmten Anfallsalters sowie 
von ein~r Mindestdauer der Ausübung der 
Funktio~ abhängig gemacht wird; ferner ist 
vorzusehen, daß auf die Entschädigung alle 
Einkünfte des ausgeschiedenen Funktionärs 
bzw. der Hinterbliebenen mit Ausnahme der 
Pension \ aus der gesetzlichen Sozialversiche­
rung anzurechnen sind; nicht anzurechnen 
ist fernet ein Ruhe- oder Versorgungsgenuß 
von einJr öffentlich-rechtlichen Gebietskör-
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perschaft, insoweit er nach Art und Ausmaß 
mit einer Pension aus der gesetzlichen Sozial­
versicherung vergleichbar ist. 

(6) und (7) unverändert .. 

Satzu'ug 

§ 225. (1) und (2) unverändert. 

Befreiung von der Pflichtversicherung 

§ 233. (1) und (2) unverändert. 

(3) Pers~nen, die am 31. D~zember 1978 gemäß 
Art. II Abs.4 der 5. Novelle zum Gewerblichen 

Selbständigen-Krankenversicherungsgesetz 1971, 
BGBI. Nr. 706/1976, von der Pflichtversicherung 
in der Krankenversicherung nach dem Gewerbli­
chen Selbständigen-Krankenversicherungsgesetz 
befreit sind, bleiben für die Dauer der bestehenden 
freiwilligen Versicherung in der Krankenversiche­
rung nach dem Allgemeinen Sozialversicherungsge­
setz von der Pflichtversicherung in der Gewerbli­
chen Krankenversicherung befreit. 

(4) Die im § 232 Abs. 2 genannten Personen, die 
am 31. Dezember 1978 in der Krankenversicherung 
nach dem Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz 
freiwillig versichert sind, bzw. als freiwillig versi­
chert' gelten, sind von der Pflichtversicherung in der 
Krankenversicherung nach diesem Bundesgesetz 
für die Dauer' der bestehenden freiwilligen Versi­
cherung auf Antrag zu befreien, wenn der Antrag 

GSVG - Vorgeschlagene Fassung: 

perschaft, insoweit er nach Art und Ausmaß 
mit einer Pension aus der gesetzlichen Sozial­
versicherung vergleichbar ist. 

§ 76 Abs. 4 gilt entspreehend. 

(6) und (7) unverändert. 

Satzung 

§ 225. (1) und (2) unverändert. 

(3) Durch die Satzung des Versicherungsträgers 
kann vorgesehen werden, daß Angelegenheiten, die 
in den Wirkungsbereich der Hauptversammlung, 
des Vorstandes oder eines durch die Satzung 
errichteten ständigen Ausschusses fallen, bei Gefahr 
im Verzug zur Abwendung eines dem Versiche­
rungsträger drohenden Schadens bzw. zur Siche­
rung eines dem Versicherungsträger entgehenden 
Vorteiles vorläufig durch Verfügung des Obman­
nes zu regeln sind, wenn der in Betracht kom­
mende Verwaltungskörper nicht rechtzeitig zusam­
mentreten kann. Die Verfügungen sind im Einver­
nehmen mit den Stellvertretern des Obmannes zu 
treffen, bei ihrer Abwesenheit oder ihrer Verhinde­
rung auch ohne deren Mitwirkung. Der Obmann 
hat in derartigen Fällen vom zuständigen Verwal­
tungskörper die nachträgliche Genehmigungeinzu­
holen. 

(4) In Angelegenheiten, die in den Wirkungs­
kreis des Landesstellenausschusses fallen, gilt Abs. 3 
entsprechend mit der Maßgabe, daß die dort 
bezeichneten Befugnisse des Obmannes dem V or­
sitzenden des betreffenden Verwaltungskörpers 
zustehen. 

Befreiung von der Pflichtversicherung 

§ 233. (1) und (2) unverändert. 

(3) Aufgehoben. 

(4) Aufgehoben. 
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bis längstens 31. Dezember 1979 beim Versiche­
rungsträger gestellt wird. Die Befreiung wirkt rück­
wirkend ab 1. Jänner 1979. Die Entscheidung 
obliegt dem Versicherungsträger. 

GSVG iO,g"'hl,g,n, F",ung, 

I 

sonderbesJimmung für ZoUausschlußgebiete 

§ 246 a. Zur Durchführung der Sozialversiche­
rung in Zollausschlußgebieten kann der Bundesmi­
nister für sozitle Verwaltung das Nähere, wie ins­
besonder~ die IF~stse~u~g von Schillingbetr~gen in 
Beträgen In d~r Jeweils 1m Zollaussch~uß~eblet gel­
tenden Fremdwährung unter BerückSichtigung des 
Kursverhältnis1ses und des Verhältnisses der Kauf­
kraft der Frebdwährung zur inländischen Wäh-
rung, durch ~erordnung regeln. . 
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